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Abstract 

 

Dieses Handbuch soll in das Thema Partizipation im Rahmen der kollektiven Arbeitsbezie-

hungen auf Betriebsebene einführen und eine Grundlage für die Sozialpartner sein. In 

Fachkreisen wird immer wieder auf die Notwendigkeit partizipativer Beziehungen zwi-

schen den Sozialpartnern hingewiesen. In einer dynamischen Wirtschaft kann Partizipa-

tion sowohl die Qualität der Arbeit zugunsten der Arbeitnehmer als auch die Produktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöhen.  

 

Das vorliegende Handbuch beleuchtet, von einem kurzen geschichtlichen Abriss der „kol-

lektiven Arbeitsbeziehungen“ ausgehend, die Organisationsmodelle in Italien. Dabei ist 

grundsätzlich zwischen Partizipation als Mitsprache bei der Organisation und Strategie des 

Betriebes und der Partizipation als Beteiligung an den wirtschaftlichen Ergebnissen des Be-

triebes zu unterscheiden. Unterschieden wird auch nach starker oder schwacher Partizipa-

tion. Erstere betreffen Informations- und Anhörungsrechte des Personals, letztere die (Mit-

)Entscheidungsbefugnisse im Unternehmen. Weitere Unterscheidungen betreffen das Ver-

tretungsrecht, also die direkte und die indirekte Ausübung von Partizipation. Auf der empi-

rischen Ebene macht die Analyse der Daten deutlich, dass die Partizipation in italienischen 

Unternehmen, gleich ob groß oder klein, schwach ausgeprägt ist. Dazu kommt mäßige In-

novation, auch ein Grund ist für das bescheidene Wachstum der Arbeitsproduktivität in Ita-

lien im letzten Jahrzehnt. Ausschlaggebend sind aber die Haltung der Sozialpartner und die 

geringe Förderung starker Partizipationsmodelle durch die Institutionen.  

  

Auf EU-Ebene geht es vor allem um die Regelung von Informations- und Anhörungsrechten. 

Diese werden durch Vertretungen der Belegschaft geltend gemacht und sind somit kollektiv 

ausgeübte individuelle Rechte. Das italienische Dekret zur Übernahme der europäischen 

Richtlinien überlässt folgerichtig den Kollektivvertragsparteien die spezifische Anwendung 

dieser Rechte. Auch die Regionen und Autonomen Provinzen haben erhebliche Entschei-

dungsspielräume, denn sie können Bestimmungen zur Förderung partizipativer Systeme in 

ihrem Hoheitsgebiet erlassen. Der Entscheidungsspielraum für mehr Partizipation wird 

von lokalen Institutionen mit wenigen Ausnahmen kaum genützt. Südtirol hat günstige in-

stitutionelle und soziale Voraussetzungen, hier gesetzgeberisch tätig zu sein (Fallstudie von 

Signoretti, 2015).  

 

Das Handbuch geht ausdrücklich auf diese Chancen ein. Im Mittelpunkt stehen innovative 

betriebliche Organisationsmodelle im Sinne der partizipativen kollektiven Arbeitsbezie-

hungen. Es geht um die High Performance Work Practices. Diese umfassen einen abwechs-

lungsreicheren Einsatz der Belegschaft, selbständige Arbeitsteams, flexible Arbeitszeiten 

und variable Lohnelemente je nach spezifischer Funktion des Arbeitnehmers. Im Hand-

buch wird dargestellt, wie Gewerkschaften die Umsetzung solcher leistungsfähiger Organi-

sationsmodelle fördern können und warum die Partizipation über ihren ethischen Wert hi-

naus heute so wichtig ist in den Betrieben. 
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1. Einleitung 

 

Innerhalb der „kollektiven Arbeitsbeziehungen“ gibt es verschiedene Formen von Partizi-

pation. Partizipation heißt allgemein, dass Entscheidungsbefugnisse in den Bereichen 

Unternehmensführung und Unternehmensressourcen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern aufgeteilt werden, wobei letztere als Belegschaft gewöhnlich durch die Gewerk-

schaftsorganisationen vertreten sind. Ziel von Partizipation ist die Aufwertung des Faktors 

Arbeit bei gleichzeitiger Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 

 

In diesem Handbuch zur Partizipation steht die Beteiligung an den Entscheidungsprozessen 

bei der Organisation des Betriebes im Mittelpunkt. Diese Form der Partizipation („innerbe-

triebliche Mitbestimmung“) kann nämlich das Planen und Umsetzen einer modernen Be-

triebsorganisation sehr erleichtern. Diese wiederum steigert die Arbeitsqualität, die 

Arbeitsproduktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. In Anbetracht der 

globalen Konkurrenz ist also die Partizipation von größter Bedeutung für die Industriena-

tion Italien und somit auch für Südtirol.  

 

Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern ist die Arbeitsproduktivität in Italien 

im letzten Jahrzehnt am schwächsten gewachsen. In Südtirol sieht die Lage fraglos besser 

aus, doch bleibt die Produktivität ein zentrales Thema für alle, weil die Unternehmen Be-

triebsstätten leicht an Orte verlegen können, wo die Arbeit nicht nur billiger, sondern auch 

produktiver ist. Warum ist die Arbeitsproduktivität in Italien niedriger als in anderen Län-

dern? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Eine bedeutende Rolle spielt sicherlich die gering 

ausgeprägte Innovation in den Unternehmen, vor allem bei Arbeitsorganisation und Perso-

nal. Das belegen empirische Vergleiche auf internationaler Ebene. Damit können die erfor-

derlichen Voraussetzungen für eine höhere Produktivität der Arbeitnehmer nur schwer ge-

schaffen, bzw. letztere in die Lage versetzt werden, produktiver zu sein.  

 

Ein weiterer Grund ist der Mangel an Kooperation in den kollektiven Arbeitsbeziehungen. 

Die italienischen Sozialpartner haben zwar in den meisten Fällen die konfliktgeprägte Hal-

tung der Sechziger und Siebziger Jahre aufgegeben, streben aber immer noch nicht Partizi-

pation und gegenseitiges Vertrauen an.  

 

Die einschlägigen Fachstudien belegen den positiven Zusammenhang zwischen partizipati-

ven kollektiven Arbeitsbeziehungen und organisatorischen Innovationsgrad von Unterneh-

men. Sie zeigen die positiven Auswirkungen der Partizipation auf die Steigerung der Pro-

duktivität der betrieblichen Humanressourcen auf. Die Europäische Union, und demzu-

folge auch Italien, haben Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs ergriffen. Die In-

formations- und Anhörungsrechte der Arbeitnehmer sind ein erster Schritt im Aufbau wirk-

lich partizipativer Beziehungen. Trotzdem sind die Beziehungen zwischen den Sozialpart-

nern in Italien immer noch auf die Regelung per Kollektivvertrag ausgerichtet, was zwar 

wichtig ist, aber in der Bewältigung der internationalen Herausforderungen auch seine 

Schwächen zeigt.  
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Die jüngsten Entwicklungen in der nationalen Rechtsprechung haben die Handlungsspiel-

räume der Regionen und Autonomen Provinzen in der Förderung partizipativer kollektiver 

Arbeitsbeziehungen bedeutend erweitert. Dieses Handbuch der Partizipation innerhalb der 

kollektiven Arbeitsbeziehungen möchte bei den Südtiroler Sozialpartnern Überlegungen 

und Aktionen anregen, welche die Unternehmen verändern können. Das ist wichtig vor al-

lem in Hinblick auf die autonomen gesetzgeberischen Möglichkeiten in Südtirol.  Im bei-

derseitigen Einvernehmen können die lokalen Sozialpartner diese Möglichkeiten noch wei-

ter ausschöpfen. Sicherlich haben die Südtiroler Unternehmen dank der guten Zusammen-

arbeit zwischen den Sozialpartnern schon eine hohe Produktivität; diese kann und muss 

jedoch ständig verbessert werden. 

 

Nun zum Aufbau des Handbuches . Aufgrund des komplexen Themas wurde es vorgezogen, 

zunächst die wichtigsten Formen der Partizipation aufzulisten (Kapitel 1). Die Unterschei-

dungen sind das Ergebnis einer Abstrahierung; in Wirklichkeit überschneiden sich die ein-

zelnen Formen oft. Nach der Erläuterung des Begriffes der Partizipation wird auf deren Um-

setzung im italienischen institutionellen Umfeld eingegangen, ausgehend von der Untersu-

chung der gemeinschaftlichen Bestimmungen (Kapitel 2), da letztere für die italienische 

Rechtsordnung ausschlaggebend sind. Anschließend werden in Kapitel 3 die in Italien be-

stehenden Gesetzes- und Vertragsbestimmungen untersucht, die entweder eigenständig 

oder infolge der gemeinschaftlichen Anregungen erlassen wurden. In Kapitel 4 geht es um 

den Zusammenhang zwischen Partizipation und innovativen Modellen der Betriebsorgani-

sation. Kapitel 5 beleuchtet die konkrete Lage in Italien: Ausgehend von einem kurzen ge-

schichtlichen Umriss der kollektiven Arbeitsbeziehungen in Italien (5.1) werden die parti-

zipativen Beziehungen in den Unternehmen, einschließlich der Klein- und Mittelunterneh-

men (5.2), sowie die Gründe für deren schwache Verbreitung (5.3) untersucht. Abschlie-

ßend gehen wir dann noch auf die Maßnahmen der Regionen und Autonomen Provinzen 

im Bereich der Partizipation ein, da diese Institutionen über einen beachtlichen, oft unbe-

kannten Handlungsspielraum verfügen, und vertiefen die spezifische Lage in Südtirol (5.4). 

2. Die unterschiedlichen Formen der Partizipation 

Partizipation kann verschiedene Formen annehmen. Erstes Unterscheidungselement ist 

der Entscheidungsspielraum, der entweder im organisatorischen Bereich (in dem Fall 

spricht man von Entscheidungs- und strategischer Partizipation) oder im wirtschaftlichen 

Bereich liegen kann. Je nach Bereich ändert sich auch die Rolle der Gewerkschaften, die 

von der Information und Teilung der Entscheidungsbefugnis bis zur Mitwirkung an der stra-

tegischen Entwicklung reichen kann. Partizipation unterscheidet sich aber auch in der Art 

der Arbeitnehmervertretung, die entweder von Gewerkschaften oder von autonomen Orga-

nen ausgeübt wird, sowie in der Form der Beteiligung des Personals an den Beschlüssen des 

Unternehmens, die direkt oder indirekt erfolgen kann. 

 

Eine erste Unterscheidung von Partizipation liegt in der Einbeziehung der Belegschaft: Das 

Personal kann über eigene Vertreter an den Beschlüssen des Unternehmens (Entschei-

dungs- oder strategische Partizipation) oder im wirtschaftlichen bzw. finanziellen Bereich 

in Form von Aktienbesitz oder Gewinnbeteiligung an den Ergebnissen und Risiken des 
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Unternehmens teilhaben (Pizzoferrato, 2005). Die wirtschaftliche Partizipation strebt 

hauptsächlich eine gute Leistung des Personals durch die Beteiligung an den Betriebsergeb-

nissen an, während die Entscheidungs- oder strategische Partizipation auf die betrieblichen 

Organisationsmodelle einwirkt. Daher werden wir uns auch vor allem mit letzterer Partizi-

pationsform auseinandersetzen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 

Entscheidungs-, strategische und wirtschaftliche Partizipation 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Partizipationsmodelle unterscheiden sich auch nach der Art der Mitwirkung der Arbeitneh-

mervertretung an den organisatorischen Entscheidungen des Betriebes: Hier wird nach Sys-

temen mit starker oder schwacher Partizipation unterschieden (Caragnano, 2011). In star-

ken Partizipationsmodellen sind die Unternehmen verpflichtet, bestimmte Entscheidungen 

nur mit Einwilligung der Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu treffen. 

Dies ist zum Beispiel in Deutschland in Großbetrieben der Fall. In schwachen Partizipa-

tionsmodellen hingegen, wie sie auch in Italien üblich sind, haben die Vertreter der Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerinnen ausschließlich Informations- und Anhörungsrechte; in 

diesem Fall liegt die Entscheidungsbefugnis einzig und allein beim Arbeitgeber. Hierbei 

geht es also im Wesentlichen um eine Regelung des Entscheidungsverfahrens ohne jegliche 

Auswirkung auf die Struktur der betrieblichen Hierarchie (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 

Starke und schwache Partizipationsmodelle 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Partizipationsmodellen ist zwar ana-

lytisch gesehen sinnvoll, vermag aber nicht die unterschiedliche Intensität des Einbezugs 

der Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in die Entscheidungsprozesse der 

Art der Partizipation Bereich der Beteiligung Ziel 

Entscheidungs- und strategische 

Partizipation 

Organisation Teilhabe an den Betriebszielen 

zwecks Aufwertung der Arbeit 

Wirtschaftliche Partizipation Finanzbereich Förderung der Leistungen des Per-

sonals durch die Teilhabe an den 

wirtschaftlichen Ergebnissen 

 Entscheidungsbefugnis der 

Arbeitnehmervertretung 

Europäische Länder 

Starke Partizipationsmodelle Teilung der Entscheidungsbefug-

nis mit dem Unternehmen 

Deutschland, Österreich, Holland 

Schwache Partizipationsmodelle Einbeziehung durch Informations- 

und Anhörungsverfahren; die Ent-

scheidungsbefugnis obliegt aber 

weiterhin dem Unternehmen 

Italien, Spanien, Japan 
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Unternehmen wiederzugeben (Baglioni, 2001). Aus diesem Grund sollen hier die verschie-

denen Einflüsse der Arbeitnehmervertreter auf die betrieblichen Entscheidungen näher 

untersucht werden. Die einzelnen Intensitätsebenen bilden dabei eine Art Partizipations-

kontinuum (Abbildung 3).  

 

Abbildung 3 

Die verschiedenen Ebenen des Partizipationskontinuums 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Die Grundstufe der Partizipationssysteme sind die Informationsverfahren, bei denen die 

Unternehmen den Vertretern der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die getroffenen 

Entscheidungen bzw. deren Ergebnisse mitteilen, ohne dass die Vertreter auf den Inhalt der 

betrieblichen Beschlüsse oder deren Folgen eingehen können. Der Einfluss der Arbeitneh-

mervertreter steigt dann in der Anhörungsphase: Hier können sie Stellungnahmen und Vor-

schläge zu den Entscheidungen, die das Unternehmen zu fällen hat, ausarbeiten. Dieses 

Verfahren verpflichtet auch in vielen Fällen das Unternehmen, eine begründete Antwort 

auf besagte Stellungnahmen zu liefern. Die Informations- und Anhörungsrechte bewirken 

jedoch keinerlei Teilhabe an der Entscheidungsbefugnis: Die Entscheidungen obliegen wei-

terhin dem Unternehmen. Die genannten Rechte können allerdings eine Vorbereitung auf 

die eventuellen Verhandlungs- und/oder Partizipationstätigkeiten sein. 

 

Auf einer höheren Ebene des Partizipationskontinuums finden wir dann die Mitentschei-

dungs- und Mitbestimmungsrechte. Hier handelt es sich um eine intensive Partizipation, 

die gewöhnlich ein Vetorecht der Arbeitnehmervertreter in bestimmten organisatorischen 

Entscheidungen mit sich bringt, so zum Beispiel in der Festlegung der Arbeitszeit, mit ent-

sprechenden Strafen für die Unternehmen, die gegen das vorgesehene Verfahren versto-

ßen. 

 

Die Mitwirkung ist der Höhepunkt eines Partizipationssystems. Sie unterscheidet sich inso-

fern von der Mitbestimmung bzw. Mitentscheidung, dass sich die Partizipation auf die Um-

setzung der gemeinsamen Beschlüsse der Partner und auf die Gesellschaftsorgane und so-

mit auf die Betriebsstrategie erstreckt. Die Stimmrechte der Arbeitnehmervertreter bilden 

auf jeden Fall eine Minderheit im Vergleich zu denen des Unternehmens, da es ansonsten 

Ebene des Partizipationskontinuums Aktion der Arbeitnehmervertreter 

Information (schwächste Ebene) Erhalt von Informationen 

Anhörung Ausarbeitung einer eigenen Stellungnahme, auf 

die gewöhnlich eine begründete Antwort des 

Unternehmens folgt 

Mitentscheidung und Mitbestimmung Vetorecht 

Mitwirkung (höchste Ebene) Gemeinsame Umsetzung der mit dem Betrieb 

getroffenen Entscheidungen. Beteiligung und 

Stimmrecht in den Gesellschaftsorganen. 
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zu einer Umwälzung der Beziehung zwischen Kapital und Arbeit kommen würde, was ja 

nicht das Ziel der Partizipationssysteme ist. 

 

Partizipationsformen unterscheiden sich auch in der Art der Arbeitnehmervertretung (Mag-

nani, 2013). Zuvor war allgemein von Arbeitnehmervertretungen die Rede, ein eher neutra-

ler Begriff, da es auch hier verschiedene Formen geben kann: Die Vertretungen können 

entweder ausschließlich über die Gewerkschaften (Alleinvertretung) oder auf Betriebs-

ebene mit Vertretern, die nicht der Gewerkschaft angehören, gebildet werden. In letzterem 

Fall besteht das System aus einer doppelten Vertretung (Abbildung 4). In Italien überwiegt 

seit jeher die Alleinvertretung zugunsten der Gewerkschaftsverbände, um doppelte Vertre-

tungen und Konflikte zwischen den Organen, welche die Interessen des Personals vertre-

ten, zu vermeiden. 

 

Abbildung 4 

Formen der Arbeitnehmervertretung 

Zweifache Vertretung 

„Dualistisches System“ 

Gewerkschaftsverbände sowie Vertreter, die außerhalb der Gewerk-

schaften auf Betriebsebene ernannt bzw. gewählt werden 

Alleinvertretung 

„Monistisches System“ 

Ausschließlich über die Gewerkschaftsverbände 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Schließlich noch zur letzten Unterscheidung: Die Partizipation kann indirekt über Arbeit-

nehmervertreter oder direkt über einen Beitrag der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen oder von Arbeitnehmergruppen (Abbildung 5) erfolgen. Diese zwei Partizipa-

tionsformen sind miteinander verbunden: Direkte Beiträge der Belegschaft, die gewöhnlich 

Vorschläge zur Verbesserung der operativen Aspekte der Produktionsprozesse betreffen, 

sind wirksamer und werden vom Management stärker berücksichtigt, wenn sie mit Mitteln 

vorgebracht werden, die aktiv von den Arbeitnehmervertretern verwaltet werden (Cooke, 

1994). 

 

Abbildung 5 

Direkte und indirekte Partizipation 

Indirekte Partizipation Einbezug der Arbeitnehmervertretungen 

Direkte Partizipation Einbezug der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

3. Die europäischen Bestimmungen 

Die Europäische Union hat in der Förderung der Partizipation der Belegschaften eine wich-

tige Rolle gespielt, auch wenn sich ihr Eingriff auf das Recht auf Information und Anhörung 

unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten in den verschiedenen Mitgliedstaaten be-

schränkt hat. Die einschlägigen europäischen Bestimmungen sind in der Richtlinie 2002/14 

enthalten: Darin werden die Sachbereiche mit Informations- und Anhörungsrecht sowie 

der entsprechende Anwendungsbereich, die Merkmale und die Sanktionen definiert. Es 
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handelt sich somit um eine wichtige Regelung zur Förderung der Partizipation, wobei je-

doch ein weiterer Ausbau derselben eher unwahrscheinlich ist. 

3.1 Die Richtlinie 2002/14 

Die Europäische Union hat seit den Siebziger Jahren versucht, die Partizipation der Beleg-

schaften an den Entscheidungen des Unternehmens durch das Recht auf Information und 

Anhörung zu fördern. Anfangs betrafen die gemeinschaftlichen Bestimmungen die Massen-

entlassungen und den Übergang von Unternehmen; später erließ der Europäische Rat wei-

tere wichtige Richtlinien, wobei er die Regelungen über die Massenentlassungen und den 

Übergang von Unternehmen ausbaute und gleichzeitig neue Rechte auf Beteiligung ein-

führte. Im Wesentlichen regelte der Europäische Rat das Informations- und Anhörungs-

recht auf gemeinschaftlicher Rechtsebene mit den Richtlinien über die Europäischen Be-

triebsräte (1994, 2009), die Massenentlassungen (1998), die „Europäische Gesellschaft“ und 

die „Europäische Genossenschaft“ (2001) und die Verschmelzung von Gesellschaften aus 

verschiedenen Mitgliedstaaten (2005). 

  

Das Herzstück der europäischen Maßnahmen zur Partizipation der Belegschaften ist jedoch 

sicherlich die Richtlinie 2002/14, welche die Bedeutungen und Zielsetzungen der vorherge-

henden Richtlinien unabhängig von der Rechtsform der Unternehmen vereinigt und die 

allgemeinen, in der gemeinschaftlichen Rechtsordnung bereits vorgesehenen Grundsätze 

der Partizipation festhält (Abbildung 6). Die Richtlinie 2002/14 hat somit einen Rahmen von 

Mindestvorschriften geschaffen, die von den Mitgliedstaaten nicht unterschritten, sondern 

nur durch Gesetze oder kollektivvertragliche Bestimmungen der Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerverbände ausgebaut werden dürfen. Die Richtlinie stützt sich auf die indirekte Par-

tizipation durch die Vertreter der Belegschaften, indem sie letzteren das Recht auf Informa-

tion und Anhörung zuspricht und als Endbegünstigte dieser Verfahren die einzelnen Be-

schäftigten nennt. Anders gesagt handelt es sich um die kollektive Ausübung eines indivi-

duellen Rechtes. 

 

Die Informations- und Anhörungsrechte des Personals wurden somit von der Richtlinie 

2002/14 wie folgt umrissen: Gegenstand des Informationsrechtes sind die jüngste Entwick-

lung und die wahrscheinliche Weiterentwicklung der Tätigkeit und der wirtschaftlichen 

Lage des Unternehmens. Das Recht auf Information wird um das Recht auf Anhörung er-

weitert, wenn die entsprechenden Themen direkte Auswirkungen auf das Personal haben 

bzw. wenn die Unternehmensentscheidungen die Struktur und die Entwicklung der Be-

schäftigung beeinflussen, wie es zum Beispiel bei antizipativen Maßnahmen zur Vorbeu-

gung von Personalkürzungen der Fall ist, und wenn diese Beschlüsse Änderungen in der 

Arbeitsorganisation und in der Art der Arbeitsverträge hervorrufen können. 
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Abbildung 6 

Die Informations- und Anhörungsrechte gemäß Richtlinie 2002/14 

Informationsrechte Jüngste Entwicklung und wahrscheinliche Weiterentwicklung der 

Tätigkeit und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens 

Informations- und Anhörungsrechte Themen, die sich auf die Struktur und die Weiterentwicklung der Be-

schäftigung, auf die Arbeitsorganisation und auf die Art der Arbeits-

verträge auswirken 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Weitere wichtige Aspekte, die bei der Analyse der Bedeutung der Informations- und Anhö-

rungsrechte zu berücksichtigen sind, sind deren Anwendungsbereiche, Merkmale und 

Sanktionen bei Nichtbeachtung (Abbildung 7).  

 

Was den Anwendungsbereich betrifft, sieht die Richtlinie zwar einen möglichen Bezug auf 

Unternehmen mit mindestens 20 Personen vor, überlässt aber grundsätzlich den Mitglied-

staaten die Entscheidung, ab welcher Beschäftigtenzahl die Informations- und Anhörungs-

rechte verbindlich sind. Die Informations- und Anhörungsrechte müssen inhaltlich ange-

messen sein, rechtzeitig umgesetzt werden und die je nach Thema relevante Leitungs- und 

Vertretungsebene einbeziehen. Angemessener Inhalt und Rechtzeitigkeit der Informations-

verfahren bedeuten, dass die Information für die Arbeitnehmervertreter zweckdienlich 

sein und ausreichend Zeit gewährleisten muss, um die gegenständliche Angelegenheit ein-

gehend zu prüfen und – sofern vorgesehen – die Ausarbeitung eines Vorschlages an die Be-

triebsleitung zu ermöglichen. Im Falle einer Anhörung bedeutet Rechtzeitigkeit hingegen, 

das entsprechende Verfahren vor der tatsächlichen Beschlussfassung des Unternehmens 

umzusetzen und somit einen Einfluss auf den Inhalt oder die Unterbreitung alternativer Lö-

sungen zu ermöglichen. Schließlich müssen die Informations- und Anhörungsverfahren die 

zuständige Leitungs- und Vertretungsebene einschalten: Das deutet auf den Einbezug jener 

Abteilungen oder Organisationsebenen hin, die sich in der behandelten Angelegenheit aus-

kennen, direkt davon betroffen und zur Teilnahme am Entscheidungsprozess befugt sind.  

 

Abbildung 7 

Eigenschaften der Richtlinie 2002/14 

Anwendungsbereich Bezug auf Unternehmen mit 20 Beschäftigten; die entsprechende 

Entscheidung wird jedoch den Mitgliedstaaten überlassen 

Merkmale Rechtzeitigkeit, angemessener Inhalt, Einbeziehung der zuständigen 

Leitungs- und Vertretungsebene 

Sanktionen Sanktionen müssen wirksam, angemessen und abschreckend sein. 

Ihre konkrete Festlegung wird jedoch den Mitgliedstaaten überlas-

sen. 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Was die Sanktionen betrifft, müssen diese laut Richtlinie 2002/14 „wirksam, angemessen 

und abschreckend“ sein. Das heißt im Klartext: Sanktionen müssen aufgrund von Verfahren 

bestimmt werden, die deren wirksame Anwendung (Wirksamkeit) gewährleisten, für den 

beanstandeten Verstoß angemessen (Angemessenheit) und ausreichend groß sind, um das 



3. Die europäischen Bestimmungen 

13 

Unternehmen und die Vertreter der Beschäftigten zur Befolgung der Vorschriften zu verlei-

ten (abschreckende Funktion). Die Richtlinie überlässt jedoch den Mitgliedstaaten die ge-

naue Festlegung besagter Sanktionen. 

3.2 Überlegungen zur Richtlinie 

Die europäischen Bestimmungen stützen sich auf eine für die gemeinschaftliche Rechtsord-

nung typische Vorstellung des Unternehmens. Ein Unternehmen im europäischen Sinne ist 

wettbewerbsfähig und dynamisch und muss sich frei am europäischen Markt bewegen kön-

nen. Diese Freiheit gehört zu den vom EG-Vertrag vorgesehenen Grundfreiheiten (die vier 

Grundfreiheiten sind freier Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr). 

Gleichzeitig sind sich die europäischen Institutionen jedoch bewusst, dass die Marktent-

wicklungen, denen die Unternehmen unterliegen, auch negative Auswirkungen auf die Be-

schäftigten haben können; daher ist ihre durch eigene Vertreter gewährleistete Einbezie-

hung in die Entscheidungsprozesse der Unternehmen notwendig, um solche Dynamiken zu 

verbessern. Damit soll ein Zusammenhang zwischen Unternehmen und Sozialrechten und 

entsprechend zwischen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und hochwertiger Be-

schäftigung geschaffen werden (Verrecchia, 2011). 

 

Laut der gemeinschaftlichen Vorstellung muss das Unternehmen dynamisch und gemäß 

Marktregeln tätig sein; diese Tätigkeit ist jedoch durch den Eingriff des Personals auszuglei-

chen, was durch die Einführung der Informations- und Anhörungsrechte gewährleistet 

wird.  

 

Die Informations- und Anhörungsrechte wurden eben aus diesem Grunde definiert, näm-

lich um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Belegschaft zu fördern und da-

durch für beide Seiten positive Ergebnisse zu erzielen (Abbildung 8). Die Entscheidungsbe-

fugnis des Unternehmers wird durch die Informations- und Anhörungsrechte vorüberge-

hend aufgehoben und die Ausübung besagter Befugnis durch ein Verfahren „geregelt“, um 

den Eingriff der Arbeitnehmervertreter und den Dialog zwischen den Parteien zu fördern 

(Negrelli, 2005). 

 

Abbildung 8 

Das gemeinschaftliche Unternehmen und die Informations- und Anhörungsrechte 

Gemeinschaftliches Unternehmen Beziehung zwischen den Parteien Informations- und Anhörungs-

rechte 

Marktorientiert, wettbewerbsfähig 

und auf eine hochwertige Beschäf-

tigung aufbauend 

Ausgleichung der Marktkräfte 

durch die Einbeziehung des Perso-

nals 

Gewährleisten den Einbezug des 

Personals in die Betriebsbe-

schlüsse 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Die Informations- und Anhörungsrechte sind eine schwache Form der Beteiligung; den-

noch ist zu betonen, dass die Festlegung dieser Rechte auf gemeinschaftlicher Ebene als 

durchaus positiv zu betrachten ist. In erster Linie bilden diese Rechte eine Mindestgrenze, 
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die kein Mitgliedstaat unterschreiten darf. Da die europäischen Institutionen die zahlrei-

chen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigen müssen, ist ein 

stärkerer Eingriff auf gemeinschaftlicher Ebene eher unvorstellbar. 

  

Die Ergebnisse der Richtlinie 2002/14 wurden einer aufmerksamen Prüfung durch das Par-

lament, die Europäische Kommission und die einzelnen Vertretungen unterzogen. Das Er-

gebnis war sicherlich positiv, auch wenn die Richtlinie laut den gemeinschaftlichen Arbeit-

geberverbänden den bürokratischen Aufwand für die Unternehmen erhöht hat. Daher leh-

nen besagte Verbände auch einen stärkeren gemeinschaftlichen Eingriff auf diesem Sach-

gebiet ab (Squarcina, 2012). Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass die Europäische Union 

angesichts der Verweigerung der europäischen Unternehmerverbände in nächster Zukunft 

Neuerungen zu diesem Thema bringen wird. Somit ist es Aufgabe der an Partizipation inte-

ressierten Mitgliedstaaten, autonome Regelungen einzuführen. 

 

Zum Abschluss des Kapitels über die gemeinschaftlichen Bestimmungen zur Arbeitnehmer-

beteiligung seien noch die Informations- und Anhörungsrechte in gemeinschaftsweit ope-

rierenden Unternehmen erwähnt. Diese werden laut Richtlinie 2009/38, welche die Richtli-

nie 1994/45 ersetzt, mit der Einsetzung Europäischer Betriebsräte (EBR) gewährleistet. Den 

EBR gehören die Arbeitnehmervertreter aus den europäischen Ländern an, in denen das 

Unternehmen tätig ist. Mit dieser Definition haben die gemeinschaftlichen Institutionen 

zur Kenntnis genommen, dass der einheitliche europäische Markt auch den Zusammen-

schluss, den Erwerb und die Konzentration von Unternehmen auf europäischer Ebene er-

fordert und dass diese Prozesse durch angemessene Informations- und Anhörungsebenen 

für die Belegschaften begleitet werden müssen. Die Tätigkeit dieser Räte ist in gewisser 

Weise auch eine Vorbereitung auf den Abschluss regelrechter transnationaler Kollektivab-

kommen, die seit dem Jahr 2000 stark angestiegen sind (aus Costa et al., 2012). Die Daten 

spiegeln eine gute Verbreitung der EBR wider. Mit Bezug auf Südtirol waren laut einer jün-

geren Studie (Pramstrahler, 2010) in Tirol, Südtirol und Trentino im September 2010 bei ins-

gesamt 117 Unternehmen, die die entsprechenden EBR-Voraussetzungen erfüllten (20 

Unternehmen prüften zu dem Zeitpunkt noch ihre EBR-Fähigkeit), 54 EBR tätig. 

4. Die Bestimmungen in Italien 

 

Die Richtlinie 2002/14 wurde mit gesetzesvertretendem Dekret 25/2007 von der italienischen 

Rechtsordnung übernommen. Das Dekret hat die Informations- und Anhörungsrechte der 

gemeinschaftlichen Richtlinie ausgebaut, gleichzeitig aber auch die Anzahl der betroffenen 

Unternehmen durch Anhebung der Größenklassen eingeschränkt und die entsprechenden 

Sanktionen sehr bescheiden bemessen. Operativ umgesetzt wurden die neuen Bestimmun-

gen durch die nationalen Kollektivverträge. 2003 hat die Regierung zudem ein Gesetz zur 

Förderung stärkerer Partizipationsformen genehmigt. Das Gesetz wurde jedoch vom Ver-

fassungsgerichtshof für unrechtmäßig erklärt, mit der Begründung, Partizipation sei eine 

Staat-Regionen-Kompetenz. 
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4.1 Informations- und Anhörungsrechte 

Grundlage des italienischen Partizipationssystems ist das gesetzesvertretende Dekret 

25/2007, mit dem die europäische Richtlinie in die nationale Rechtsordnung eingeführt und 

an das italienische System der Arbeitsbeziehungen angepasst wurde. Im GvD 25/2007 wird 

zum ersten Mal ein allgemeiner Rechtsrahmen für die Informations- und Anhörungsrechte 

definiert. Außerdem sieht das Dekret vor, dass Fristen, Modalitäten und Inhalte der Infor-

mations- und Anhörungsrechte von den Kollektivverträgen festgelegt werden. Jetzt zum In-

halt des GvD 25/2007. 

 

Zunächst einmal klärt das Dekret die Begriffe Information und Anhörung. Information ist 

„jegliche Übermittlung von Daten seitens des Arbeitgebers an die Arbeitnehmervertreter, 

welche die Kenntnis und die Untersuchung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

der Betriebstätigkeit bezweckt“ (Art.2, Buchst. e); die Anhörung hingegen ist „jegliche Form 

von Konfrontation, Meinungsaustausch und Dialog zwischen den Arbeitnehmervertretern 

und dem Arbeitgeber über Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit“ 

(Buchstabe f). Das Dekret findet für alle Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten An-

wendung. 

 

Was die Sachbereiche betrifft, die im Rahmen der Informations- und Anhörungsrechte be-

handelt werden, hat der italienische Gesetzgeber die gemeinschaftlichen Bestimmungen 

grundlegend verbessert (Abbildung 9).  

 

Abbildung 9 

Die Informations- und Anhörungsrechte im GvD 25/2007 

Informations- und Anhörungsrechte Jüngste Entwicklung und wahrscheinliche Weiterentwicklung der 

Tätigkeit und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. 

Themen, die sich auf die Struktur und die Weiterentwicklung der Be-

schäftigung, auf die Arbeitsorganisation und auf die Art der Arbeits-

verträge auswirken. 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

So sind die jüngste Entwicklung und die wahrscheinliche Weiterentwicklung der Tätigkeit 

und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nun auch Gegenstand der Anhörungen 

und nicht nur der Information, was hingegen in der Richtlinie 2002/14 der Fall ist. Es han-

delt sich hierbei um eine wichtige Änderung: Die Arbeitnehmervertreter sind keine passi-

ven Informationsempfänger mehr, sondern aktive Mitwirkende, und sind als solche dazu 

berufen, eine eigene Stellungnahme zu einem Sachbereich - nämlich zur Entwicklung des 

Unternehmens – auszuarbeiten, der bislang ausschließlich dem Arbeitgeber vorbehalten 

war (Ales, 2007). Die Rechtsgelehrten haben vor allem zwei kritische Punkte des GvD 

25/2007 hervorgehoben.  

 

Das erste Problem ist der Schwellenwert von 50 Beschäftigten, demzufolge etwa 2/3 der Be-

schäftigten Italiens und zahlreiche Unternehmen nicht von den neuen Bestimmungen be-
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troffen sind und der Möglichkeit beraubt werden, kostbare Inputs für den Aufbau einer stär-

keren Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern auf Betriebsebene zu nützen. Hier hat 

der italienische Gesetzgeber keine besonders ehrgeizige Wahl getroffen, vor allem wenn 

man berücksichtigt, dass sich die europäische, vom italienischen Dekret übernommene 

Richtlinie auf Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten bezieht. Zudem werden bei 

der Berechnung der 50 Beschäftigten laut GvD 25/2007 Arbeitnehmer mit befristeten 

Arbeitsverträgen, die weniger als 9 Monate dauern, ausgeschlossen. Diese Entscheidung, 

die auch von anderen Mitgliedstaaten getroffen wurde, wurde von der Europäischen Kom-

mission bemängelt, da ihres Erachtens auch Beschäftigte mit befristeten Kurzzeitverträgen 

in die Berechnung einzubeziehen sind. 

  

GvD 25/2007 hat zwar die auf europäischer Ebene definierten Anhörungsrechte in bedeu-

tendem Maße ausgebaut, hätte aber etwas mehr Mut bezüglich der Größenklasse der vom 

Gesetz betroffenen Unternehmen und der vorgesehenen Sanktionen aufbringen können. 

 

Ein zweites Problem sind die Sanktionen bei Missachtung der Inhalte des Dekretes: Diese 

sind eindeutig zu bescheiden, da sie ausschließlich Verwaltungs- und Geldstrafen und die 

Zahlung eines Betrages zwischen 3.000 und 18.000 Euro vorsehen. Der Betrag ist in Anbe-

tracht der finanziellen Kapazität einiger internationaler Unternehmen sicherlich zu gering 

(Leonardi, 2012). Einige Experten haben auch hervorgehoben, dass die Nichtbeachtung des 

GvD 25/2007 die Anwendung des Art. 28 des Arbeitnehmerstatuts wegen gewerkschafts-

feindlichen Verhaltens zur Folge haben könnte. Obwohl die vom Dekret festgelegten Sank-

tionen nicht angemessen und abschreckend zu sein scheinen, wie hingegen von den ge-

meinschaftlichen Bestimmungen vorgesehen, könnte die Anwendung des Art. 28 in einigen 

Fällen für den vom Unternehmen begangenen Verstoß übertrieben sein und vor allem dem 

Grundgedanken des Dekrets, die Zusammenarbeit zwischen den Parteien zu fördern, wi-

dersprechen. 

 

An dieser Stelle scheint es angebracht, die Inhalte des GvD 25/2007 auch mit Bezug auf die 

eigenständigen Initiativen der Sozialpartner im Rahmen der kollektivvertraglichen Ver-

handlungen zu untersuchen (Abbildung 10). Zweifellos hat das gesetzesvertretende Dekret 

25/2007 die Informations- und Anhörungsrechte, die die Sozialpartner bereits seit den Sieb-

ziger Jahren in den nationalen Kollektivverträgen (NKV) für den öffentlichen und den pri-

vaten Bereich festgelegt hatten, übernommen und verallgemeinert. Inhalt und Wirksamkeit 

dieser Rechte hingen bisher in den einzelnen Sektoren sehr von der kooperativen Prägung 

der Arbeitsbeziehungen und den bestehenden Machtverhältnissen ab; daher konnten sich 

diese Rechte auch von einem NKV auf den anderen ändern (Zoppoli, 2006). Das gesetzes-

vertretende Dekret 25/2007 hat hingegen die Informations- und Anhörungsrechte vom Ein-

fluss der Machtverhältnisse befreit und sie in ein strukturelles Element des italienischen 

Arbeitsbeziehungssystems für alle öffentlichen und privaten Wirtschaftssektoren umge-

wandelt.  

Noch interessanter ist es, den Inhalt der NKV bezüglich Information und Anhörung nach 

Inkrafttreten des gesetzesvertretenden Dekretes 25/2007 (das den einzelnen NKV wie gesagt 

die operative Regelung dieser Rechte überlässt) zu beleuchten. Diesbezüglich ist zunächst 
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zu vermerken, dass die NKV auf das gesetzesvertretende Dekret 25/2007 verweisen und letz-

teres als unabdingbare Bestimmung ansehen. Zweitens listen die NKV – wenn auch mit ei-

nigen sektorgebundenen Unterschieden - detailliert die Sachbereiche auf, die Gegenstand 

der Information und Anhörung sind; das ermöglicht eine stärkere Wirksamkeit der Bestim-

mungen, wie es auch vom Dekret vorgesehen ist. Die kollektivvertraglichen Verhandlungen 

haben den Anwendungsbereich des gesetzesvertretenden Dekrets nicht nur übernommen, 

sondern auch erweitert. Mit dem interkonföderalen Abkommen vom 22. Juli 2009 haben die 

Sozialpartner in Anwendung des gesetzesvertretenden Dekretes 81/2008 beschlossen, die 

von GvD 25/2007 festgelegten Informations- und Anhörungsrechte auch auf die Sachberei-

che der Gesundheit und Sicherheit und somit auf die Sicherheitssprecher auszudehnen. 

Die Bekräftigung und die Regelung der Informations- und Anhörungsrechte durch das ge-

setzesvertretende Dekret 25/2007 stellen gleichzeitig eine Umsetzung der verfassungsrecht-

lichen Grundsätze der italienischen Rechtsordnung dar. Die „Regelung“ der Arbeitgeberbe-

fugnisse durch den Eingriff der Arbeitnehmervertreter zielt darauf ab, auch soziale Zwecke 

in die unternehmerischen Entscheidungen einfließen zu lassen und jene Verbindung zwi-

schen wirtschaftlicher Handlungsfreiheit und sozialer Nützlichkeit herzustellen, die laut 

Artikel 41, Absatz 2 der Verfassung die Grundlage der Firmentätigkeit ist. 

 

Abbildung 10 

Verhältnis zwischen NKV und GvD 25/2007 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Die Informations- und Anhörungsrechte wurden auch von einigen Gelehrten als eine - wenn 

auch schwache und indirekte - Umsetzung des Art. 46 der Verfassung gedeutet (Verrecchia, 

2011), welcher das Recht der Belegschaft vorsieht, im kooperativen Sinne an der Führung 

des Unternehmens mitzuwirken, ohne dabei die wirtschaftliche Handlungsfreiheit zu be-

einträchtigen (Baglioni, 2011). Da es sich aber um eine schwache und indirekte Umsetzung 

handelt, könnte man eher behaupten, dass der verfassungsrechtliche Grundsatz der Arbeit-

nehmerbeteiligung nie wirklich angewendet wurde (Biasi und Falsone, 2013).  

NKV vor dem GvD 25/2007 GvD 25/2007 NKV nach dem GvD 25/2007 

Die Informations- und Anhö-

rungsrechte waren bereits in den 

Siebziger Jahren vereinbart wor-

den, fielen jedoch je nach Sektor 

und bestehenden Marktverhält-

nissen unterschiedlich aus. 

Die Informations- und Anhö-

rungsrechte werden ein struktu-

reller Bestandteil des italienischen 

Systems der industriellen Bezie-

hungen. 

Die NKV erkennen das gesetzes-

vertretende Dekret 25/2007 als un-

abdingbare Bestimmung an. Sie 

führen eine detaillierte Liste der 

Sachbereiche der Information und 

Anhörung an und sehen damit die 

operative Umsetzung des Dekrets 

wie vom letzteren vorgeschrieben 

vor. 
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4.2 Die Versuche einer starken Partizipation 

Eine weitere wichtige gesetzliche Maßnahme für die Arbeitnehmerbeteiligung in den Be-

trieben war das Gesetz Nr. 350/2003, das die Errichtung eines Sonderfonds für die Partizipa-

tion der Arbeitnehmer in den Unternehmen vorschrieb. Laut einem 2004 erlassenen Dekret 

des Arbeitsministeriums sollten mit den für den Fonds bereitgestellten Finanzmitteln sei es 

die wirtschaftliche Partizipation als auch die Beteiligung an den Entscheidungsprozessen 

aufgrund von gewerkschaftlichen Abkommen oder Gesellschaftssatzungen unterstützt wer-

den. Besagtes Dekret sah auch die Gründung eines paritätischen Komitees für die Verwal-

tung des Fonds vor (Pizzoferrato, 2005). Allerdings wiesen die späteren Haushaltsgesetze 

dem Fonds keine Ressourcen mehr zu, sondern ließen diese Mittel in die Maßnahmen zur 

Unterstützung der sozialen Verantwortung der Unternehmen einfließen. Dadurch wurde 

der Fonds de facto desaktiviert. Der Abschluss dieser sehr kurzen Erfahrung einer steuerli-

chen Förderung der Partizipation wurde auch vom Verfassungsgerichtshof gutgeheißen, 

der im Gegensatz zur überwiegenden Rechtslehre das Thema der Partizipation als eine 

Staat-Regionen-Zuständigkeit bezeichnet hat, die aufgrund des Grundsatzes der wechselsei-

tigen Loyalität von den beiden institutionellen Ebenen gemeinsam geregelt werden muss. 

In den Sachbereichen, die einer konkurrierenden Gesetzgebung unterliegen, steht die Ge-

setzesbefugnis den Regionen zu; davon ausgenommen ist nur die Festlegung von wesentli-

chen Grundsätzen, die der staatlichen Gesetzgebung unterliegen. Aus diesem Grund hat der 

Oberste Gerichtshof den nationalen Fonds für unrechtmäßig erklärt, da er ausschließlich 

auf Staatsebene geregelt worden war. Der Verfassungsgerichtshof hat außerdem bestimmt, 

dass die Gesetzgebungsbefugnis der Regionen nicht durch das Fehlen eines einschlägigen 

Rahmengesetzes verhindert werden kann, wie es zum Beispiel mit Bezug auf die Arbeitneh-

merbeteiligung der Fall ist; in Ermangelung eines solchen Gesetzes wird nämlich davon aus-

gegangen, dass die wesentlichen Grundsätze der Verfassung Anwendung finden können. 

Gleichzeitig ist jedoch auch zu betonen, dass der Weg der steuerlichen Begünstigung als 

Mittel zur Förderung der Partizipation der Arbeitnehmer, der mit dem Staatsgesetz von 2003 

eingeschlagen wurde, nicht unbedingt wünschenswert ist. Eine solche Bestimmung könnte 

nämlich den Abschluss von „falschen“ Abkommen auslösen, die sich bereits im Zusammen-

hang mit den Ergebnisprämien verbreitet haben und ausschließlich die Erlangung von 

steuerlichen Vorteilen bezwecken (Casadio, 2010, Fazio und Tiraboschi, 2011).  

 

Schlussfolgerung der Untersuchung der italienischen Bestimmungen zur Partizipation ist 

also eindeutig, dass die Parteien, die starke kooperative Beziehungen aufbauen wollen, 

einen eigenständigen vertraglichen Weg beschreiten müssen. Um die Lernerfahrungen ein-

schätzen zu können, ist die Wahrnehmung einer ganzen Reihe von Aspekten erhoben wor-

den. 

5. Partizipative Modelle und Organisation 

Nach der Untersuchung der europäischen und italienischen Bestimmungen zum Sachbe-

reich Partizipation der Arbeitnehmer im vorhergehenden Kapitel werden nun die sozialen 

und wirtschaftlichen Gründe eingehender geprüft, die – neben den rein ethischen Beweg-

gründen – der Partizipation so viel Bedeutung verleihen. Die Partizipation ist Grundlage für 
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die Umsetzung von innovativen Organisationsmodellen, die sich in High Performance 

Work Practices niederschlagen. Diese Praktiken sehen einen vielseitigen Einsatz des Perso-

nals, eine dezentrale Arbeitsorganisation zugunsten der Arbeitsteams, flexible Arbeitszei-

ten, die direkte Partizipation der Belegschaft und variable Lohnelemente vor und können 

somit zu interessanteren und qualifizierten Tätigkeiten sowie zu einer stärkeren Wettbe-

werbsfähigkeit des Unternehmens führen.  

5.1 Innovative Organisationsformen 

Die Umsetzung partizipativer Modelle in den kollektiven Arbeitsbeziehungen ist sicherlich 

vor allem unter dem ethischen Gesichtspunkt angebracht, hat aber auch gezeigt, auf sozio-

ökonomischer Ebene durch Einfluss auf die Betriebsorganistion zu konkreten Ergebnissen 

zu führen. Die Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern fördert die Planung und die 

Implementation innovativer Organisationsmodelle, die sich auf qualifiziertere und selb-

ständige Beschäftigte mit entsprechend höherer Produktivität zugunsten des Unterneh-

mens stützen. Die Einbindung der Arbeitnehmer in die Betriebsprozesse birgt aber auch 

neue Risiken, die sich meist durch höhere Stressbelastung äußern (MacCann et al., 2010). 

Ein solches Ergebnis ist allerdings auf unechte partizipative Beziehungen zurückzuführen, 

hinter denen sich in Wirklichkeit noch eine einseitige Betriebsführung versteckt; bei einer 

tatsächlichen Partizipation dürfte die Entscheidungsbefugnis der Gewerkschaften das Auf-

treten von solchen Problemen verhindern. In den vorhergehenden Absätzen wurde das par-

tizipative Modell als nützliche Grundlage für die Verwirklichung fortgeschrittener Organi-

sationsformen im Betrieb bezeichnet. Was versteht man aber eigentlich genau unter inno-

vativen Organisationssystemen? 

 

Ein wichtiger Bezugspunkt ist hierbei die Definition der High Performance Work Practices 

(HPWP) (Leoni, 2012). Dieses System wurde zwar bislang in der Fachliteratur noch nicht 

einheitlich definiert, enthält jedoch präzise Elemente, die es gemeinsam komplementär 

einzusetzen gilt, um eine höhere Qualität der Humanressourcen und eine stärkere Produk-

tivität zu erreichen. Wir werden vor allem auf die Tätigkeit der in der Produktion eingesetz-

ten Beschäftigten Bezug nehmen und uns auf eine Beschreibung der HPWP auf allgemeiner 

Ebene beschränken. 

 

Der Grundgedanke ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit des HPWP-Modells auf der Komple-

mentarität verschiedener darin enthaltener Praktiken beruht. Nicht alle beschriebenen 

Praktiken sind für alle Unternehmen von Nutzen, da einige zu kostenaufwändig oder auf-

grund der Merkmale der Produktabläufe nicht relevant sein könnten. Daher muss jeder Be-

trieb im Stande sein, die auf seine Situation zutreffende spezifische HPWP-Kombination zu 

wählen (Boxall und Macky, 2009). 

 

Ein erstes Element der HPWP (wobei die Reihenfolge hier keine Rolle spielt) ist die Vielsei-

tigkeit, die die Beschäftigten auszeichnen sollte (Abbildung 11). Diese Vielseitigkeit ist sei 

es im vertikalen als auch im horizontalen Sinn zu verstehen. Vertikal besteht die Vielseitig-

keit in der Weiterbildung und Sensibilisierung  der Beschäftigten zur eigenständigen Tätig-
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keitsabwicklung im Rahmen der ersten Wartung und der Qualitätskontrolle bis zur Mög-

lichkeit eines sofortigen Eingriffes auf defekte Produkte innerhalb des eigenen Teams. Auf 

waagerechter Ebene liegt die Vielseitigkeit in der Rotation der Beschäftigten an unter-

schiedlichen Arbeitspositionen des Produktionsprozesses, um ihnen einen Gesamtüber-

blick über die Produktion zu bieten. Die Anzahl der Arbeitsplätze, die die Beschäftigten 

eigenständig bewältigen sollen, sinkt mit zunehmender Komplexität. Ziel der Vielseitigkeit 

ist es, Rollen anstatt Aufgabenbereiche für die Beschäftgten zu schaffen. Dadurch werden 

letztere aktive und nicht mehr rein ausführende Arbeitskräfte im Produktionsprozess. Zu-

dem sollte das von der Belegschaft erworbene operative Wissen durch eine ständige techni-

sche, aber auch übergreifende Weiterbildung ergänzt werden, um den Beschäftigten neue 

vom Unternehmen geforderte Arbeitstätigkeiten besser erklären zu können, zum Beispiel 

durch die Einweisung in die Grundsätze der Kommunikation und des Problem-solving. Eine 

vielfältige Arbeitskraft ermöglicht das Erreichen wichtiger sozialer und wirtschaftlicher Er-

gebnisse. Die Beschäftigten erzielen höhere Qualifikationen und übernehmen inhaltlich 

vielfältigere Rollen, während der Betrieb Produktionskosten spart und die Produktivität der 

Arbeit durch einen geringeren Einsatz der Wartungsableitung, der Abteilungsleiter und der 

Stichproben zur Qualitätskontrolle, die nicht mehr am Ende des Prozesses von spezifischem 

Personal durchgeführt wird, steigert. 

 

Abbildung 11 

HPWP: Die Vielseitigkeit der Beschäftigten 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Ein zweites wichtiges Element ist die Teamarbeit (Abbildung 12). Die oben skizzierte Viel-

seitigkeit sollte innerhalb kleiner autonomer Arbeitsteams aus 5-6 Personen unter der Füh-

rung eines Teamleiters umgesetzt werden. Der Teamleiter hat ebenso operative Aufgaben 

und kümmert sich dabei um die Koordinierung der Beschäftigten. Die Teams sollten die 

Verantwortung für die Qualität und die Menge der Produktion in bestimmten Prozessab-

schnitten und vor allem für die operativen Abläufe zur Umsetzung der festgelegten Ziele 

tragen und somit einen Abbau der Anzahl hierarchischer Ebenen ermöglichen. Die Arbeits-

teams beschließen dabei die Verteilung der Arbeit innerhalb des Teams, die erforderlichen 

Ausbildungstätigkeiten und die Abwicklung der Nacharbeiten eigenständig auf der Grund-

lage der allgemeinen Anweisungen der Betriebsleitung. Der Einsatz von Arbeitsgruppen ist 

aber auch aus anderen Gründen nützlich. Empirische Studien haben zum Beispiel belegt, 

dass innerhalb der Gruppen Informationen besser weitergeleitet werden und dies das Wis-

sen fördert; zudem spielen die Gruppen auch bei der sozialen Integration der einzelnen 

Arbeitnehmer eine wichtige Rolle (Nonaka und Takeuchi, 1995). 

 

Inhalte Erwartete Ergebnisse 

Die Beschäftigten lernen, erste Wartungseingriffe, 

Qualitätskontrollen und Nachbearbeitungen defekter 

Produkte durch die Ausübung verschiedener Tätigkei-

ten auszuführen. 

Beschäftigte mit höherer Qualifikation, die inhaltsrei-

chere Arbeiten ausführen; weniger Betriebskosten 

und mehr Produktivität durch geringeren Einsatz von 

Wartungspersonal, Abteilungsleitern und Qualitäts-

kontrollpersonal. 
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Abbildung 12 

HPWP: Die Teamarbeit 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Als dritter Punkt sei auf die Notwendigkeit einer flexiblen Arbeitszeiteinteilung hingewie-

sen, um auf die von den Beschäftigten und den Unternehmen geäußerten Bedürfnisse an-

gemessen eingehen zu können (Abbildung 13). Da heute immer öfter beide Lebenspartner 

berufstätig sind, unterliegen die Beschäftigten mit Familie einem zunehmenden Druck im 

Versuch, Arbeitszeiten mit der Erziehung der Kinder und/oder der Betreuung der Eltern im 

fortgeschrittenen Alter zu vereinbaren (Eurofound, 2009).  

 

Abbildung 13 

HPWP: Flexible Arbeitszeiteinteilung und Vereinbarungspolitik 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Die Betriebe sind ihrerseits auf stark schwankenden Märkten tätig und müssen diesen 

Schwankungen durch die Steigerung bzw. die Abnahme der eigenen Produktionskapazität 

entgegenwirken. Vor diesem Hintergrund ist eine gemeinsame Einteilung flexibler Arbeits-

zeiten mit der Möglichkeit zu sich ausgleichenden Verlängerungen oder Kürzungen sei es 

für die Beschäftigten als auch für die Unternehmen von großem Vorteil. Allerdings könnte 

eine flexible Arbeitszeitgestaltung bei Eintreten spezifischer Betreuungsanforderungen für 

die Beschäftigten nicht ausreichend sein; in solchen Fällen ist eine betriebliche Politik zur 

Vereinbarung von Familie und Beruf grundlegend, zum Beispiel durch die vorübergehende 

Gewährung von Teilzeitarbeit oder Warteständen. 

 

Ein vierter Punkt der HPWP ist die direkte Partizipation, durch die die Beiträge der Beschäf-

tigten zur Verbesserung der Produktionsprozesse deutlich werden (Abbildung 14). Die in 

der Produktion beschäftigten Arbeitnehmer arbeiten täglich an unterschiedlichen Arbeits-

plätzen und besitzen dadurch ein informelles Wissen und eine detaillierte Kenntnis der Pro-

Inhalte Erwartete Ergebnisse 

Fünf- oder sechsköpfige Arbeitsgruppen, die für Teile 

der Produktion verantwortlich sind und sich die Rota-

tion, die Ausbildung und die Nachbearbeitung unter 

der Führung eines Teamleiters selbst einteilen. 

Soziale Integration der Beschäftigten in den Betrieb; 

Reduzierung der Kosten durch einen Abbau der hie-

rarchischen Ebenen; Verbreitung von Wissen. 

Inhalte Erwartete Ergebnisse 

Arbeitstage, -wochen und/oder -monate können in 

Abweichung von der Regelarbeitszeit verlängert oder 

gekürzt werden. In besonderen Fällen ist die vorläu-

fige Gewährung von Teilzeit oder Wartestand mög-

lich. 

Die Beschäftigten können Arbeit und Familie besser 

vereinbaren; die Unternehmen hingegen können 

schnell auf die schwankende Nachfrage am Markt re-

agieren. Bei besonderen Bedürfnissen der Beschäftig-

ten kann der Betrieb auf spezifische Lösungen zurück-

greifen. 
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zessabläufe und der Maschinen, im Gegensatz zur Betriebsleitung, die einen solch detail-

lierten Überblick nicht haben kann. Aus diesem Grund erweisen sich die Hinweise der Be-

schäftigten oft als nützlich, um verbessernde Änderungen an den Produktionsprozessen 

vorzunehmen, die in der Summe zu einer signifikant höheren Effizienz führen (Jones et al., 

2010). Es ist daher für den Betrieb wichtig, den Ausdruck dieses Erfahrungswissens der Be-

schäftigten zu fördern, zum Beispiel durch den Einsatz der verschiedenen Formen der di-

rekten Partizipation: Sitzungen zwischen mehreren Arbeitsteams, Kasten für Tipps und 

Hinweise und ständige Verbesserungstätigkeiten (Lansbury und Wailes, 2008). Die Beschäf-

tigten sind ihrerseits zufriedener, da ihre Erfahrung und Kompetenz vom Unternehmen in 

der Durchführung von organisatorischen Änderungen angemessen berücksichtigt werden. 

Die Nützlichkeit dieser Formen der direkten Partizipation kann durch die Einbindung der 

Gewerkschaftsvertreter in das System noch weiter gesteigert werden, da die Betriebsleitung 

aufgrund der gewerkschaftlichen Präsenz zur rechtzeitigen Untersuchung aller erhaltenen 

Hinweise verpflichtet ist und somit die direkten Beiträge der Beschäftigten noch stärker 

aufwertet (Cooke, 1994). 

 

Abbildung 14 

HPWP: Die direkte Partizipation der Belegschaft 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Ein weiteres grundlegendes Element der HPWP ist schließlich noch die Art der Gestaltung 

des variablen Lohnteiles, bzw. in Italien der sogenannten Ergebnisprämie (Abbildung 15). 

Die Festlegung eines variablen Lohnteiles darf nicht mit der wirtschaftlichen Beteiligung 

des Personals verwechselt werden, die zum Beispiel in Form von Aktienbesitz erfolgen 

kann. Damit der wirtschaftliche Anreiz auf jeden Fall die Implementation eines dezentra-

len, auf die Vielseitigkeit der Beschäftigten aufbauenden Organisationsmodells fördern 

kann, sollte dieser Anreiz laut Fachliteratur drei grundlegende Aspekte erfüllen (Cappelli 

und Neumark, 2001, Acocella und Leoni, 2010). (1) Zunächst sollte der Bestand der Prämie 

reizvoll genug sein, sprich mindestens einem Monatslohn entsprechen.(2) Zweitens sollte 

die Prämie mit Bezug auf die spezifische Tätigkeit des Arbeitsteams ausgezahlt werden, da-

mit jeder Beschäftigte seinen eigenen Beitrag geltend machen und dessen Bedeutung in der 

Umsetzung der festgelegten Ziele erkennen kann. (3) Der dritte Aspekt ist eng mit dem zwei-

ten verbunden: Die für die einzelnen Arbeitsteams festgelegten Ziele sollten sich mehr auf 

Input- als auf Outputparameter beziehen. Damit die Beschäftigten auch tatsächlich ange-

spornt werden, die vom Unternehmen gewünschten Organisationsstrategien anzuwenden, 

müssten sie aufgrund der Rotation, der Ausbildung und der Qualität der Arbeit, die sie aus-

zuführen vermögen, bewertet werden, und nicht so sehr aufgrund von wirtschaftlichen Bi-

lanzkriterien des Unternehmens (die dennoch aufrecht bleiben sollten, um die Zahlungsfä-

higkeit des Unternehmens zu prüfen). 

Inhalte Erwartete Ergebnisse 

Die Beschäftigten liefern Anregungen zur Verbesse-

rung des Produktionsflusses, die von den Vorgesetz-

ten bewertet werden 

Höhere Effizienz der Produktionsflüsse; die Beleg-

schaft ist zufriedener, weil sie einen Beitrag leisten 

kann 
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Abbildung 15 

 HPWP: Der variable Lohnteil 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

5.2 Gewerkschaftliche Organisationen und Innovation 

Der Aufbau von partizipativen kollektiven Arbeitsbeziehungen sollte die Einführung von 

innovativen, auf HPWP gestützten Organisationsmodellen erleichtern (Abbildung 16). Im 

gesamtstaatlichen Kontext, wie es oft in den europäischen Ländern der Fall ist, wo die Be-

ziehungen zwischen den Sozialpartnern im Allgemeinen nicht konfliktgeprägt sind, können 

sich die gewerkschaftlichen Vertretungen für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

und -qualität zum Vorteil der Beschäftigten, aber auch zur Gewährleistung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Unternehmen einsetzen. Die Wettbewerbsfähigkeit ist nämlich eine Vo-

raussetzung, um Arbeitsplätze und angemessene Löhne für das Personal aufrecht erhalten 

zu können. Daher haben die gewerkschaftlichen Vertreter auch einen starken Anreiz, fort-

geschriebene Organisationsformen, die der Umsetzung sei es sozialer als auch wirtschaftli-

cher Ziele dienen, mitzutragen. 

 

Partizipative Arbeitsbeziehungen können auch dank der Aktion der Gewerkschaftsvertre-

tungen die Umsetzung innovativer Organisationsformen zwecks höherer Arbeitsqualität 

und Betriebswettbewerbsfähigkeit erleichtern. 

 

Gewerkschaftliche Vertretungen fördern somit die Implementation innovativer Organisa-

tionsformen durch verschiedene zusammenhängende Prozesse. In erster Linie ermöglicht 

die Gewerkschaft den Beschäftigten, eigene Forderungen und Meinungen zu äußern. Sol-

che Mechanismen können die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer durch die Verhandlung 

über gute Arbeitsbedingungen dämmen. Auf diese Weise neigen die Beschäftigten auch 

eher dazu, dem Unternehmen treu zu bleiben. Die Unternehmen können dadurch über er-

fahrenes Personal verfügen, das die Produktionsprozesse dank einer längeren Anwesenheit 

im Betrieb sehr gut kennt (Freeman und Medoff, 1984). Außerdem sind mit Bezug auf die 

Arbeitsbedingungen zufriedene Beschäftigte eher bereit, sich dem Unternehmen zur Ver-

fügung zu stellen. 

 

Tatsache ist zudem, dass die Hinweise von Personen im Zusammenhang mit der Produk-

tionsorganisation von der Geschäftsleitung eher beachtet werden, wenn sie von den Ge-

werkschaften unterstützt werden. Wie gesagt tragen solche Hinweise aufgrund des ihnen 

zugrundeliegenden Wissens zur signifikanten Verbesserung der Produktionsflüsse bei. 

 

Inhalte Erwartete Ergebnisse 

Relevante variable Prämien, die aufgrund der Organi-

sationsperformance der kleinen Arbeitsteams be-

rechnet werden 

Die Beschäftigten sind stärker motiviert, ihre eigene 

Leistung zu verbessern 
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Abbildung 16 

Partizipative Beziehungen und HPWP 

 Gewerkschaftliche Organisationen, die eine Strategie verfolgen, die sowohl auf die Qualität der Ar-

beitsbedingungen als auch auf die Betriebswettbewerbsfähigkeit achtet 

 Die Belegschaft äußert über die Gewerkschaft eigene Ideen und bleibt dem Betrieb treu 

 Aushandlung von guten Arbeitsbedingungen und daraus folgende Bereitschaft der Belegschaft ge-

genüber betrieblichen Bedürfnissen 

 Die Hinweise der Belegschaft werden vom Unternehmen eher berücksichtigt. 

 Die von der Gewerkschaft festgelegten kollektiven Regeln verhindern ungleiche Behandlungen der 

Beschäftigten. 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Schließlich ist noch hinzuzufügen, dass ein auf HPWP gründendes Organisationssystem mit 

aktiven Beiträgen der einzelnen Beschäftigten und der Arbeitsgruppen langfristig bestehen 

kann, wenn kollektive Regeln festgelegt und eingehalten werden. Diese Aufgabe wird idea-

lerweise von den Gewerkschaften übernommen. Das bedeutet, dass die Vielseitigkeit ein 

konkretes Ziel für alle Beschäftigten sein muss; dasselbe gilt auch für die Selbständigkeit 

der Arbeitsteams. Mit Bezug auf die variablen Lohnelemente wäre es ebenso wichtig, diese 

auf kollektive Regeln aufzubauen. Ein System, das die Beschäftigten aufgrund von einzel-

nen Arbeitsteams unterschiedlich belohnt, muss zur Vermeidung interner Unzufriedenheit 

gleich hohe Prämien aufgrund von Parametern, die auf jedes Arbeitsteam zugeschnitten 

werden, sowie Prüfverfahren für die erzielten Ergebnisse vorsehen, die vom Personal über 

die Gewerkschaftsvertretungen kontrolliert werden.  

6. Die Unternehmen und die Partizipation 

Von einem kurzen Überblick über die Geschichte der kollektiven Arbeitsbeziehungen in 

Italien ausgehend werden in diesem Kapitel die partizipativen Systeme untersucht, die in 

Italien implementiert wurden. Die beschränkte Verbreitung partizipativer Beziehungen ist  

vor allem auf die Strategien der Akteure und auf eine schwache institutionelle Unterstüt-

zung zurückzuführen. Diese begrenzte Partizipation zwischen den Parteien ist zudem mit 

einer geringen Innovation auf organisatorischer Ebene verbunden, was vor allem durch 

den Vergleich mit anderen Ländern deutlich wird. Schließlich wird noch der bedeutende 

Handlungsspielraum der Regionen und der Autonomen Provinzen in der Förderung der 

Entwicklung partizipativer Arbeitsbeziehungen auf lokaler Ebene beleuchtet – ein Hand-

lungsspielraum, der auch in Südtirol trotz bester Voraussetzungen nicht genützt wird. 

6.1 Kurzer Überblick über die Geschichte der kollektiven Arbeitsbezie-

hungen 

In Bezug auf die Partizipation besteht weiterhin ein großer Unterschied zwischen den Be-

stimmungen des Art. 46 der Verfassung und den konkreten Maßnahmen des Gesetzgebers 

und der Sozialpartner. Nachfolgend soll nicht „nur“ einen geschichtlichen Überblick über 
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die Entwicklung dieser Beziehungen seit der Nachkriegszeit geliefert werden, sondern viel-

mehr einige grundlegende Tendenzen hervorgehoben und auf vereinfachte Weise darge-

stellen (Abbildung 17). 

 

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-1948) schlugen die kollektiven Arbeitsbe-

ziehungen den Weg der Partizipation ein, um die Lage der italienischen Unternehmen wie-

der zum Guten zu wenden. So wurden Verwaltungsräte gegründet, denen vom gesamten 

Personal gewählte Arbeiter und Techniker angehörten. Diese sollten gemeinsam mit den 

Arbeitgebern an der Führung des Unternehmens teilhaben. Die Verwaltungsräte wurden 

dann aber allmählich wieder aufgegeben, zum einen weil die Unternehmen der Ansicht wa-

ren, die Arbeitsorganisationen aus den Entscheidungen über die Betriebsführung ausschlie-

ßen zu müssen, zum anderen weil der Großteil der Gewerkschaften die Rollen der Betriebs-

inhaber und der Arbeitnehmer streng trennte und der Auffassung war, die zwei Parteien 

würden verschiedene Interessen vertreten, die nur durch kollektivvertragliche Verhand-

lungen in Einklang gebracht werden könnten. Außerdem empfanden die Gewerkschaften 

die Verwaltungsräte als eine betriebliche Deformation der kollektiven Arbeitsbeziehungen 

(Leonardi, 2012, Ichino, 2013).  

 

Nach der Erfahrung mit den Verwaltungsräten entwickelten die Sozialpartner eine konflikt-

geladene Haltung, die in den gewerkschaftlichen Kämpfen von 1969, bekannt als „heißer 

Herbst“, gipfelte (Alacevich, 1996). In dieser angespannten Lage versuchten die Gewerk-

schaftsverbände, eine Kontrolle über die Arbeitsbeziehungen zu erobern, indem sie durch 

Konflikt- und Druckausübung vertragliche Verbesserungen forderten. Diese Strategie des 

„fordernden Vertragswesens“ führte zur sogenannten konfliktgeprägten Demokratisierung 

der Betriebsorganisation: Die demokratische Gestaltung der Arbeitsplätze wurde durch das 

Arbeitnehmerstatut von 1970 und die damit verbundene Einführung der betrieblichen Ge-

werkschaftsvertretungen geregelt. 

  

Ende der Siebziger Jahre kam es infolge der internationalen Konkurrenz und der daraus 

entstehenden Bemühungen um eine Umstrukturierung des italienischen Industriesektors 

zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern. Diese Kooperation wurde 

auch durch die vertragliche Regelung der Informations- und Anhörungsrechte und die Ab-

schwächung der asymmetrischen Beziehung zwischen Kapital und Arbeit, die die kollekti-

ven Verhandlungen der vorhergehenden Jahre gekennzeichnet hatte, gefördert (Negrelli 

und Treu, 1995). Die positiven Beziehungen zwischen den Sozialpartnern führten schließ-

lich zur Unterzeichnung des Protokolls im Jahr 1993. Darin wurden die Abschaffung der 

automatischen Inflationsausgleichszahlungen („Scala mobile“) und die Institutionalisie-

rung eines Systems kollektiver Arbeitsbeziehungen auf zwei Ebenen vereinbart: Das kollek-

tive Verhandlungssystem gründete nun auf der Rolle des spezifischen Branchenkollektiv-

vertrages und der ergänzenden lokalen oder betrieblichen Verhandlungen, denen der ge-

samtstaatliche Kollektivvertrag bestimmte (wenige) Sachbereiche zuordnete. Dazu gehör-

ten auch die Bestimmung zusätzlicher Lohnelemente aufgrund spezifischer Programme, 

die von den Sozialpartnern zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Wettbewerbsfä-

higkeit der Unternehmen ausgehandelt wurden.  
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends versuchten dann verschiedene Regierungen unter dem 

Druck der wachsenden Globalisierung eine Deregulierung des Systems der kollektiven 

Arbeitsbeziehungen, in der Hoffnung, dadurch eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit zu er-

langen. Diese Initiativen wurden jedoch sogar von den Arbeitgeberverbänden behindert, 

die Konflikte mit den Gewerkschaften und dem Personal vermeiden wollten (Michelotti und 

Nyland, 2008). Allerdings kam es trotz dieser Konfliktbefürchtung - von einigen wenigen 

Fällen abgesehen - zu keiner wirklichen Partizipation. Wenn von kooperativen Arbeitsbe-

ziehungen auf Betriebsebene die Rede ist, so meinen wir damit natürlich einen Trend: In 

einigen Branchen und Unternehmen traten nämlich durchaus auch starke Konflikte auf.  

 

Die 2008 ausgebrochene Wirtschaftskrise schuf dann ganz neue Bedingungen. Die durch die 

Krise erzwungenen Umwälzungen im Produktionsbereich machten die Notwendigkeit deut-

lich, den Aufbau und die Abwicklung der kollektiven Arbeitsbeziehungen zu ändern. So er-

suchten die Arbeitgeberverbände mit Unterstützung zahlreicher Experten und einiger Ge-

werkschaften um höhere Befugnisse für die Verhandlungen auf zweiter Ebene - vor allem 

auf Betriebsebene - und um die Möglichkeit der Abweichung vom KV, mit dem Ziel, die 

Arbeitsbedingungen der Belegschaften stärker an die konkrete Betriebssituation zu binden. 

 

Vor diesem Hintergrund kam es zu einem intensiven Austausch zwischen Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerverbänden, die beide gewillt waren, konfliktgeprägte Beziehungen zu ver-

meiden. Die Gewerkschaften gingen auf die Forderungen der Arbeitgeberverbände nach 

einem größeren Handlungsspielraum für die betrieblichen Verhandlungen ein, jedoch 

unter der Bedingung, dass die abänderbaren Sachbereiche klar definiert und vor allem 

nicht die Löhne und Gehälter oder andere grundlegende Aspekte der Arbeitsverhandlungen 

angetastet werden sollten. Zudem sollten die Abweichungen stets mit den Gewerkschafts-

verbänden ausgehandelt werden. Ziel war es, ein System der „kontrollierten Dezentralisie-

rung“ zu schaffen (Cella und Treu, 2009, Treu, 2011). Die Sozialpartner schlossen in diesem 

Sinne das interkonföderale Abkommen vom 28. Juni 2011 ab und definierten die Sachberei-

che, in denen in Ermangelung spezifischer Hinweise in den Branchenkollektivverträgen die 

betrieblichen Verhandlungen Abweichungen vom Kollektivvertrag vorsehen durften. Dazu 

gehörten zum Beispiel die Arbeitszeiten und die Arbeitsorganisation sowie die Modalitäten 

für deren Genehmigung im Gegenzug zu beschäftigungsfördernden Investitionen des 

Unternehmens. Anschließend genehmigte die Regierung im August 2011 das Gesetz 

148/2011; dort hieß es in Artikel 8, dass Unternehmen bei Tätigung von Investitionen zur 

Unterstützung der Beschäftigung Betriebsabkommen abschließen durften, die nicht nur 

vom gesamtstaatlichen Kollektivvertrag, sondern auch vom Gesetz abweichen konnten und 

einzig und allein die verfassungs- und gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze erfüllen muss-

ten. Die Betriebsabkommen mussten dabei auf jeden Fall von den Unternehmen mit den 

Gewerkschaften vereinbart werden. Dieses System der Abweichung wies im Vergleich zu 

dem der Sozialpartner eine schwächere Koordinierung auf und wurde von manchen als Ver-

such angesehen, die neuen Kollektivverträge mit Fiat-Chrysler im Jahr 2009 zu legitimieren. 

Die Sozialpartner hielten dieses System auf jeden Fall für unangemessen und verpflichteten 

sich daher gegenseitig zur Anwendung des Abkommens vom 28. Juni 2011 (Mariucci, 2011). 

Die Definition der Beziehungen zwischen der betrieblichen und der vertraglichen Vertrags-
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ebene wurde dann vom Einheitstext über das Vertretungswesen („Testo Unico sulla Rappre-

sentanza“), der von Confindustria und Cgil, Cisl und Uil am 10.1.2014 unterzeichnet wurde, 

bestätigt. 

 

Abbildung 17 

Die Phasen der betrieblichen kollektiven Arbeitsbeziehungen in Italien 

Unmittelbare Nachkriegszeit, 1945-

1948 

Partizipative kollektive Arbeitsbeziehungen 

Fünfziger, Sechziger und Siebziger 

Jahre 

Konfliktgeprägte kollektive Arbeitsbeziehungen 

Ende Siebziger - Neunziger Jahre Mehr auf Zusammenarbeit ausgerichtete Beziehungen in Hinblick 

auf die Umsetzung betrieblicher Umstrukturierungen 

Beginn des neuen Jahrtausends Politische Versuche der Deregulierung der kollektiven Arbeitsbezie-

hungen, kooperative Beziehungen zwischen den Sozialpartnern 

2008 - heute Versuche und tatsächliche Maßnahmen der Deregulierung der kol-

lektiven Arbeitsbeziehungen seitens der Politik, kooperative Bezie-

hungen zwischen den Parteien 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Bislang konnte sich jedoch eine regelrechte Partizipation nicht durchsetzen: Grund dafür 

ist auch der Mangel an institutioneller Unterstützung, die sich bestenfalls auf eine schwache 

Regelung der Informations- und Anhörungsrechte beschränkt, wobei nicht geleugnet wer-

den kann, dass diese auch einen wichtigen Beitrag zur Kooperation in den kollektiven 

Arbeitsbeziehungen geleistet hat (Carinci, 1991). Von der weniger konfliktreichen Ausprä-

gung der kollektiven Vertragsverhandlungen der letzten Jahrzehnte abgesehen, wurde im 

Grunde nie der Weg der tatsächlichen Partizipation eingeschlagen, nicht einmal im Zuge 

der langen Wirtschaftskrise in Italien. Das interkonföderale Abkommen vom 28. Juni 2011 

sieht Verhandlungen im Sinne eines Austausches zwischen sicherer Beschäftigung und 

Leistung der Beschäftigten ohne irgendeine Form der Partizipation vor. Gesamtstaatlich 

wurden zwar sei es auf Vertrags- wie auch auf Gesetzesebene einige Versuche der Förde-

rung von partizipativen Arbeitsbeziehungen zur besseren Überwindung der Krise gestartet, 

jedoch ohne Erfolg (Abbildung 18). 

 

Auf Vertragsebene haben verschiedene gesamtstaatliche Kollektivverträge die Errichtung 

von paritätischen Kommissionen vorgesehen. Diese sollen das Thema der Partizipation ver-

tiefen und Vorschläge ausarbeiten, um die Umsetzung der Partizipation auf Betriebsebene 

zu fördern; auch in diesem Fall wurden bisher allerdings keine konkreten Maßnahmen 

deutlich. 

 

Die Versuche auf vertraglicher und gesetzlicher Ebene haben bisher keine konkreten Er-

gebnisse erbracht. 

 

Was die gesetzliche Regelung betrifft, ist es durch die Vorlage einiger Gesetzesentwürfe zu 

einer breiteren Diskussion über das Thema Partizipation gekommen, ohne dabei konkrete 
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Maßnahmen zu erzielen. Besagte Gesetzesentwürfe sahen immer verschiedene Formen der 

Partizipation vor und überließen es den Firmen, diesen beizutreten oder nicht. 

 

Abbildung 18 

Gesamtstaatliche Maßnahmen zum Thema Partizipation  

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

6.2 Die Partizipation in den italienischen Unternehmen 

Die Analyse der partizipativen Beziehungen zwischen den Sozialpartnern zeigt sehr deut-

lich, dass solche Beziehungen im italienischen Gewerbe schwach verbreitet sind. Unter den 

großen Unternehmen, die häufig eher Gegenstand ideologischer als inhaltlicher Bewertun-

gen sind (Cella, 2010), sind vor allem zwei Versuche zu melden. Der erste wurde vom IRI-

Konzern gestartet und sah die Definition der Informations- und Anhörungsrechte vor; der 

zweite hingegen von Electrolux durch die Gründung von paritätischen Kommissionen mit 

Entscheidungsbefugnissen in vollem Sinne der Partizipation. Beide Systeme kollektiver 

Arbeitsbeziehungen verzeichneten einen guten Erfolg, insbesondere jenes von Electrolux, 

wurden dann jedoch aufgegeben. Ein Problem bei Electrolux war zum Beispiel die ungenü-

gende Unterscheidung zwischen partizipativen und vertraglichen Rollen, wobei den Kollek-

tivverhandlungen auf jeden Fall mehr Bedeutung zugeordnet wurde. Diese Situation führte 

zu opportunistischen Verhaltensweisen der Sozialpartner: Sie verwendeten bei den Kollek-

tivverhandlungen zum eigenen Vorteil Informationen, die sie im partizipativen Rahmen ge-

sammelt hatten. 

 

Ein weiteres interessantes und vor allem aktuelles Beispiel für partizipative kollektive 

Arbeitsbeziehungen findet sich in ENI (Abbildung 19). In diesem Betrieb sah das 2001 unter-

zeichnete Protokoll über die kollektiven Arbeitsbeziehungen die Vorinformation zugunsten 

der gewerkschaftlichen Verbände in einigen strategisch relevanten Sachbereichen vor. 

Dazu gehörten die Investitionen und die Beschäftigung (die bereits vom Gesetz und vom KV 

geregelt worden waren; wahrscheinlich bezweckten diese Bestimmungen eine Vertiefung 

und Konkretisierung der Informationsrechte). Das Protokoll regelte zudem Verfahren zur 

Mitentscheidung über operative, grundlegende Aspekte in Sache Sicherheit und Ausbildung 

der Arbeitnehmer. Im Teil über die Ausbildung wurde ausdrücklich auf eine Betriebsorga-

nisation nach dem Vorbild der HPWP Bezug genommen, die von Arbeitsteams und dezen-

traler Entscheidungsbefugnis geprägt sind und eine übergreifende Ausbildung erfordern. 

Zu betonen ist, dass das Partizipationssystem von ENI später mit einigen wenigen Änderun-

gen – trotz des von der Wirtschaftskrise ausgeübten Druckes, eine Deregulierung vorzuneh-

men – mit Protokoll von 2011 bestätigt wurde. 

 

Eingriffsebene Aktion Erzielte Ergebnisse 

Kollektivvertrag Paritätische Kommissionen, die 

Vorschläge einbringen sollen 

Nicht vorgelegte oder genehmigte 

Vorschläge 

Gesetz Gesetzesentwürfe Nicht genehmigt 
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Abbildung 19 

Partizipation bei ENI 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Was nun die Merkmale der kollektiven Arbeitsbeziehungen in kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen betrifft, ist in erster Linie ein Mangel an empirischen Daten hervorzuheben. 

Dennoch bieten einige auf lokaler Ebene durchgeführte Untersuchungen ein interessantes 

Bild. 

 

Zunächst wird deutlich, dass die paritätischen Kommissionen – wohl das wichtigste Instru-

ment der Partizipation im italienischen System der kollektiven Arbeitsbeziehungen – nur 

schwach verbreitet zu sein scheinen. Zudem haben diese Kommissionen meist nur infor-

mative oder seltener beratende Funktionen; statistisch gesehen sind die Entscheidungsbe-

fugnisse irrelevant. 

 

Weiters sind die Sachbereiche, mit denen sich die Kommissionen auseinandersetzen, eher 

herkömmlicher Art und konzentrieren sich vorwiegend auf Gesundheits- und Sicherheits-

systeme und auf die Qualität der Produktion, während Themen wie Ausbildung, Arbeits-

organisation und Betriebsstrategien nur selten Gegenstand kollektiver Diskussionen der 

Parteien sind. Außerdem besteht kein eindeutiger Unterschied zu den Aufgaben, die die 

einheitlichen Gewerkschaftsvertretungen bei den Kollektivverhandlungen ausüben. Selbst 

die Verhandlungstätigkeiten, die recht verbreitet sind, betreffen klassische Themen wie die 

Ergebnisprämie oder das Gesundheits- und Sicherheitssystem. 

 

Aus den Daten, die während dieser Untersuchungen über die kollektiven Arbeitsbeziehun-

gen in Klein- und Mittelunternehmen erhoben wurden, werden Unterschiede zwischen den 

einzelnen Branchen deutlich, wobei die Unternehmen aus dem Chemiesektor die stärkste 

Partizipation und die Unternehmen aus dem Maschinenbau die geringste Kooperation auf-

weisen (Leoni et al., 2009). Andere Unterschiede sind gebietsbezogen: So weist zum Beispiel 

die Region Emilia-Romagna im Vergleich zu anderen italienischen Gebieten den höchsten 

Anteil an partizipativen kollektiven Arbeitsbeziehungen auf (Pini, 2004). Wie gesagt liefern 

diese Untersuchungen ein im Wesentlichen noch stark fordistisch geprägtes Bild der kol-

lektiven Arbeitsbeziehungen, da sie noch vorwiegend auf vertragliche und nicht auf parti-

zipative Beziehungen gründen und bestimmte Sachbereiche ausschließen, die im aktuellen 

Wettbewerbssystem eine grundlegende Rolle spielen, wie zum Beispiel die Innovation in 

der Arbeitsorganisation. Diese Studien stützen sich außerdem auf Daten aus Fragebögen 

und neigen daher dazu, den Ergebnissen der paritätischen Kommissionen und der Kollek-

tivverträge zu viel Bedeutung beizumessen. Einige qualitative Untersuchungen haben näm-

lich gezeigt, dass in den Betrieben die zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen 

Instrument Sachbereiche Ergebnisse 

Paritätische, zum Teil auch ent-

scheidungsbefugte Kommissionen 

Sicherheit und Ausbildung der 

Arbeitnehmer für die entschei-

dungsbefugten Kommissionen 

Positive Ergebnisse; das System ist 

noch in Kraft. 
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nicht immer implementiert werden, und dies gilt auch für die Informations- und Anhö-

rungsrechte, die eigentlich gesetzlichen Ursprungs sind (Signoretti, 2014). Die paritätischen 

Kommissionen können daher auch nur rein formelle Rollen spielen (Fortunato, 2008). 

6.3 Warum ist die Partizipation so schwach ausgebildet? 

Für den Mangel an Partizipationsmodellen in den italienischen Unternehmen gibt es ver-

schiedene Gründe (Abbildung 20). 

Zunächst einmal ist ein mangelnder Wille gegenüber dem Aufbau von partizipativen Bezie-

hungen zu verzeichnen. Dieser hängt wiederum mit einer monistischen Auffassung der 

Unternehmen, für die mit Bezug auf die Betriebsstrategie und -führung die Geschäftsleitung 

die einzige entscheidungsbefugte und -fähige Einrichtung darstellt, aber auch mit einer ver-

teidigenden Haltung der Gewerkschaftsverbände zusammen, die kaum dazu neigen, Ver-

antwortungen in typischerweise managementgebundenen Themenbereichen zu überneh-

men. Auf jeden Fall scheinen in den letzten Jahren vor allem die Gewerkschaften zur Parti-

zipation bereit zu sein, wenn auch mit einigen Unterschieden zwischen einzelnen Verbän-

den (Carrieri, 2009). 

Weiters werden die partizipativen kollektiven Arbeitsbeziehungen vor dem Hintergrund 

einer schwachen institutionellen Unterstützung sehr von den Strategieänderungen der so-

zialen Akteure und den am Markt herrschenden Dynamiken beeinflusst und sind daher nur 

selten im Stande rechtzeitig zu greifen. Internationale Studien bestätigen, dass dauerhafte 

kollektive Arbeitsbeziehungen auf Betriebsebene in Ermangelung starker institutioneller 

Bindungen nur dank des Zusammenspiels besonderer und recht seltener Elemente möglich 

sind (Dobbins, 2010).  

Und schließlich ist auch noch ein eher technisches Problem ausschlaggebend: Die Aufga-

ben der paritätischen Kommissionen, die das wichtigste Partizipationsmittel sind, unter-

scheiden sich nicht eindeutig von den kollektiven Verhandlungstätigkeiten, was auf beiden 

Seiten zu opportunistischen Verhaltensweisen führt. 

 

Abbildung 20 

Gründe für die schwache Partizipation  

 Monistische Auffassung der Unternehmen und verteidigende Haltung der Gewerkschaften 

 Schwache institutionelle Unterstützung 

 Mangel an Unterscheidung und klarer Trennung zwischen vertraglichen und partizipativen Orga-

nen 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Viele Untersuchungen sei es quantitativer als auch qualitativer Art bestätigen die positive 

Verknüpfung zwischen partizipativen kollektiven Arbeitsbeziehungen und innovativen Or-

ganisationsmodellen. Diese Verbindung legt den Schluss nahe, dass das italienische Pro-

duktionsgefüge angesichts der schwachen Verbreitung von partizipativen Beziehungen zwi-

schen den Parteien von einer kaum wettbewerbsfähigen Betriebsorganisation geprägt ist. 

Leider entspricht dies auch dem Bild, das uns die Vergleiche auf internationaler und euro-

päischer Ebene liefern. 
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Der Mangel an partizipativen kollektiven Arbeitsbeziehungen trägt zur schwachen Innova-

tion in der Arbeitsorganisation der italienischen Unternehmen bei, wie auch die Vergleichs-

studien auf internationaler Ebene belegen. 

 

Die einzelnen Untersuchungen zeigen nur wenig Innovation in der Betriebsorganisation, in 

der leistungsfördernde Praktiken wie flexible Arbeitszeiten, Teamarbeit, dezentrale Ent-

scheidungsbefugnis, Einbezug der Arbeitnehmer, bereichsübergreifende Weiterbildung 

und variable Entlohnung kaum Anwendung finden. Was die Arbeitsplätze betrifft, in denen 

keinerlei HPWP zum Einsatz kommen, schneiden nur Malta, Türkei und Griechenland 

schlechter als Italien ab (Eurofound, 2011). Andere lokale Untersuchungen hingegen haben 

eine gute Verbreitung einzelner Praktiken nach dem HPWP-Modell, allerdings auch deren 

schwache Kombination gezeigt: Daher können die wichtigen Auswirkungen der Komple-

mentarität der einzelnen Praktiken auch nicht ausgeschöpft werden (Cristini und Pozzoli, 

2010). 

 

Die beschränkte Organisationsinnovation ist ein Grund für die niedrige Arbeitsproduktivi-

tät Italiens, welche wiederum eine beschränkte Wettbewerbsfähigkeit der Humanressour-

cen und der Unternehmen zur Folge hat. Die negativen Ergebnisse auf Produktivitätsebene 

hängen sicherlich von mehreren Faktoren ab, die nicht unbedingt mit der Organisation der 

Betriebe verbunden sind, wie zum Beispiel Infrastrukturen, Steuerlast, Bürokratie und Be-

stechung. Ein Teil dieser Ergebnisse ist aber sicherlich auf die Qualität der betrieblichen 

Organisationsmodelle zurückzuführen. Diese Annahme wird durch die Schlussfolgerung 

jüngster empirischer Studien bestätigt, der Wettbewerbsrückstand Italiens, der oft als Ursa-

che der niedrigen Arbeitsproduktivität angesehen wird und sich unter anderem in der klei-

nen Größe der Unternehmen und in der Konzentrierung auf Sektoren mit geringer Wert-

schöpfung äußert, könne zum Teil durch die Anwendung innovativer Organisationsmodelle 

behoben werden (Foresti et al., 2006). 

6.4 Südtirol und die lokalen Institutionen 

Bisher sind die Maßnahmen der zentralen Institutionen beleuchtet worden; nur selten be-

rücksichtigt, aber genauso wichtig ist jedoch die Tatsache, dass Regional- und Landesregie-

rungen eine wichtige Antriebskraft für die Verwirklichung partizipativer kollektiver 

Arbeitsbeziehungen auf territorialer Ebene sein können. 

 

Wir haben schon zuvor im Zusammenhang mit dem nationalen Sonderfonds aus dem Jahr 

2003 gesehen, dass der Verfassungsgerichtshof die Partizipationsrechte als gemeinsame 

Staat-Regionen-Kompetenz (Autonome Provinzen inbegriffen) ansieht und diese daher 

nach dem Grundsatz der Loyalität zwischen beiden institutionellen Ebenen geregelt werden 

müssen (Finzi, 2010). Laut diesem Grundsatz erlassen die Regionen und Autonomen Pro-

vinzen ihre Gesetze gemäß für den jeweiligen Bereich geltenden Prinzipien, die von einem 

Staatsgesetz definiert werden. In Ermangelung solcher Gesetze (so auch bei der Partizipa-

tion der Arbeitnehmer) dürfen die Regionen und Autonomen Provinzen auf jeden Fall 
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eigene Bestimmungen erlassen, sofern sie die einschlägigen Verfassungsgrundsätze be-

rücksichtigen (Abbildung 21). 

 

Abbildung 21 

Befugnisse der Regierungsebenen im Partizipationsbereich 

Beziehung zwischen Staat und Regionen/Autonomen 

Provinzen 

Befugnisse der Regionen/Autonomen Provinzen 

Gemeinsame Kompetenz Erlass von Gesetzen im Sinne der verfassungsrechtli-

chen Grundsätze, da ein einschlägiges Staatsgesetz 

zur Partizipation fehlt 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

Als Beispiel für die antreibende Rolle, die die Regionen oder die Autonomen Provinzen in 

Hinblick auf die Verbreitung von partizipativen Modellen einnehmen können, zitieren wir 

das Regionalgesetz Nr. 5/2010 der Region Veneto zur wirtschaftlichen Förderung der Parti-

zipation der Arbeitnehmer durch Aktienbeteiligung oder als Gesellschafter des Unterneh-

mens. Nach dem Rekurs des Staates gegen dieses Regionalgesetz erklärte der Verfassungs-

gerichtshof, dass die Definition einer wirtschaftlichen Förderung der Partizipation der 

Arbeitnehmer in den Unternehmen auf regionaler Ebene legitim ist. Infolge dieses Be-

schlusses hat der Regionalausschuss der Region Veneto 2013 zur operativen Umsetzung des 

Gesetzes einen eigenen Fonds mit einer jährlichen Ausstattung von 500.000 Euro errichtet, 

um die vorgesehenen Steuerbegünstigungen sicherzustellen. 

 

Auch die Autonome Provinz Trient hat im Bereich der Partizipation Maßnahmen ergriffen. 

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1911 vom 7. September 2012 hat einen Aufschlag der 

Beiträge für Anlageinvestitionen um 5% für die Unternehmen vorgesehen, die die Beteili-

gung der Belegschaft an den betrieblichen Organisationsentscheidungen einführen. Im Fall 

des Trentiner Beschlusses ist die steuerliche Begünstigung nicht wie in der Region Veneto 

mit der wirtschaftlichen Partizipation der Arbeitnehmer verbunden, sondern mit der Betei-

ligung an Entscheidungsprozessen. 

 

Ein weiteres regionales Beispiel ist das Gesetz der Emilia-Romagna Nr. 14 vom 18. Juli 2014 

über die „Förderung von Investitionen in der Emilia-Romagna”, das allerdings nur program-

matischen Inhalts ist. Dieses Regionalgesetz sieht vor, dass die (noch nicht genehmigten) 

Durchführungsmaßnahmen zu den Gesetzesbestimmungen auch die Einführung von Prak-

tiken für die Partizipation der Arbeitnehmer an der Betriebsleitung enthalten müssen. Die-

ses Gesetz bezieht sich zwar nur auf ein Programm, könnte aber bei gegebener Umsetzung 

die Anwendung von strategischen oder entscheidungsbezogenen Partizipationsformen für 

Gewerkschaften und Belegschaften der Unternehmen anregen. 

 

Schlussendlich ist noch auf eine Initiative des Industriellenverbandes von Pordenone hin-

zuweisen, der zwar nicht in einer Autonomen Provinz tätig ist, aber dennoch versucht hat, 

den Weg der Partizipation zu beschreiten, wenn auch in anderer Form als die obengenann-

ten Regionen oder Provinzen. Im Jänner 2014 wurde mit Unterstützung der lokalen Han-

delskammer das Dokument „Pordenone, Werkstatt einer neuen  Wettbewerbsfähigkeit“ 
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(„Pordenone, laboratorio per una nuova competitività industriale“)“ ausgearbeitet. Dieses 

sieht die Gründung einer öffentlich-privaten Gesellschaft vor, die bei bedeutenden Betriebs-

krisen auf lokaler Ebene eingreifen müsste. 20-30% des Kapitals der Gesellschaft steht den 

Beschäftigten zu, die mit ihrer Abfertigung oder Ergebnisprämie entsprechende Anteile er-

werben. Die Gesellschaft wird in dualer Form geleitet: Der Überwachungsrat besteht vor 

allem aus Vertretern der Industrieunternehmen von Pordenone und der unterzeichnenden 

Gewerkschaftsverbände. Unternehmen, Gewerkschaften und Arbeitnehmer sollen da-

durch gemeinsam die lokale Entwicklung antreiben. Ein zweifellos ehrgeiziges, aber auch 

sehr komplexes Unterfangen, das bislang noch nicht konkretisiert wurde. 

 

Die Versuche der Regionen und Provinzen, die Arbeitnehmerpartizipation zu fördern, sind 

Einzelfälle. Die bislang umgesetzten Maßnahmen haben der strategischen und entschei-

dungsbezogenen Partizipation eine wirtschaftliche Beteiligung vorgezogen, oder erstere 

mit steuerlichen Begünstigungen verknüpft. Zudem unterscheiden sich diese Bestimmun-

gen im Stand ihrer Umsetzung und Wirksamkeit (Abbildung 22). Einige telefonische Inter-

views mit Fachexperten lassen eine beschränkte Wirkung der bisher umgesetzten Regelun-

gen durchblicken, obwohl diesbezüglich noch keine genaueren Daten aufliegen. Die Hand-

lungsspielräume der Regionen und Autonomen Provinz wurden in geringem Maße und nur 

sehr schwach ausgeschöpft; diesbezüglich wären Überlegungen auf lokaler Ebene anzustel-

len, um zu verstehen, mit welchen Mitteln die Umsetzung lokaler Modelle partizipativer 

kollektiver Arbeitsbeziehungen gefördert werden könnte. 

 

Abbildung 22 

Maßnahmen der Regionen und Autonomen Provinzen 

Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut (Andrea Signoretti) © AFI 2016 

 

In Südtirol haben die Institutionen in diesem Bereich keinerlei Initiativen ergriffen, obwohl 

gewisse soziale und institutionelle Eigenschaften des Territoriums für den Ausbau partizi-

pativer Beziehungen zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaftsvertretungen för-

derlich wären. Die Südtiroler Sozialpartner haben stets eine enge Zusammenarbeit befür-

wortet, um die wirtschaftliche Entwicklung des Territoriums zu fördern und einen guten 

sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit hat auch zum Abschluss 

von lokalen Kollektivverträgen in einigen wichtigen Sektoren wie dem Bauwesen oder dem 

Region/Provinz Art der Partizipation Stand 

Veneto Wirtschaftliche Partizipation auf 

der Grundlage von steuerlichen 

Begünstigungen 

In Kraft 

Autonome Provinz Trient Entscheidungsbezogene und mit 

steuerlichen Begünstigungen ver-

bundene Partizipation 

In Kraft 

Emilia-Romagna Entscheidungsbezogene Partizi-

pation 

Als Programm genehmigt 

Pordenone Entscheidungsbezogen und terri-

torial 

Vorschlag des Industriellenver-

bandes 
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Handel geführt. Nach der 2008 ausgebrochenen Wirtschaftskrise hat sich die Zusammen-

arbeit zwischen den Parteien noch verstärkt, um die Südtiroler Wirtschaft besonders in 

schwierigen Zeiten zu unterstützen. Im Unternehmerverband kam es sogar zu wöchentli-

chen Treffen. 

 

Südtirol weist soziale und institutionelle Merkmale auf, die für den Erlass von Bestimmun-

gen zur Anregung der Partizipation durchaus förderlich sind: Bislang wurden aber noch 

keine bedeutenden Initiativen in diesem Sinne deutlich. 

 

Unternehmen, Gewerkschaften und Belegschaften kennzeichneten sich schon immer 

durch eine starke gegenseitige Bereitschaft mit Bezug auf die Einführung flexibler Arbeits-

zeiten aus; dies ist unter anderem auf die Frauenbeschäftigung zurückzuführen, die im Ver-

gleich zum restlichen Staatsgebiet in Südtirol sehr ausgeprägt ist und spezifische Anforde-

rungen bezüglich Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt. Diese gegenseitige Bereit-

schaft erstreckt sich auch auf andere Aspekte der Erwerbstätigkeit. Die Studie des AFI über 

die kooperativen kollektiven Arbeitsbeziehungen in mittelgroßen Unternehmen bestätigt 

diese wichtige Zusammenarbeit. Als drittes Element kommt noch hinzu, dass die Landesre-

gierung stets bemüht war, Aktionen zur Förderung des Dialogs zwischen den lokalen Sozial-

partnern und der Innovation in den Unternehmen zu starten. So hat sie zum Beispiel erst 

kürzlich der wissenschaftlichen Forschung und der Innovation 110,3 Millionen Euro für das 

Jahr 2015 zugeteilt. Eine sicherlich bedeutende Investition, die in Zukunft durchaus gestei-

gert werden sollte. 

 

Diese günstigen Voraussetzungen haben aber bislang nicht ausgereicht, um die Landesin-

stitutionen und die lokalen Sozialpartner zur Genehmigung von Mitteln zur Förderung der 

partizipativen Beziehungen zu bewegen, die auch in Südtirol notwendig sind. De facto gibt 

es keine Betriebe mit einem „starken“ Partizipationssystem. Angesichts der guten Zusam-

menarbeit zwischen den lokalen Akteuren, des Handlungsspielraums der lokalen Institu-

tionen und der immer stärker werdenden internationalen Konkurrenz ist es sicherlich an 

der Zeit, dass die Südtiroler Institutionen eine lenkende Funktion einnehmen, um gemein-

sam mit den Sozialpartnern die bestmöglichen Lösungen zur Anregung partizipativer 

Arbeitsbeziehungen in den Südtiroler Unternehmen zu ermitteln. 

7. Schlussfolgerungen 

 

Das Handbuch hat sich hauptsächlich auf die Partizipation im Entscheidungsbereich kon-

zentriert, bei der die gewerkschaftlichen Vertretungen an den Entscheidungen über die Be-

triebsorganisation teilhaben. Die vor allem auf sekundäre Daten gestützte Untersuchung 

zeigt, dass die Partizipation in der italienischen Produktionswelt nur schwach verbreitet ist, 

und dies unabhängig von der Größe der Unternehmen. Zur schwachen Partizipation, wel-

che die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern kennzeichnet, gesellt sich noch eine be-

schränkte Innovationsfähigkeit der Betriebe in der Organisation; daher fehlen auch positive 

Impulse für die Arbeitsproduktivität. Es ist zwar nicht möglich, einen kausalen Zusammen-
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hang zwischen der Partizipationsstufe der kollektiven Arbeitsbeziehungen und dem Inno-

vationsgrad in der Betriebsorganisation herzustellen, doch belegen zahlreiche Untersu-

chungen auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene das Bestehen einer positiven 

Verknüpfung zwischen diesen beiden Elementen. 

 

Der Mangel an Partizipation ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. 

 

Einerseits ist schon die Kultur der Sozialpartner an sich nicht auf Partizipation ausgerichtet. 

Im Laufe der Jahrzehnte ist man von konfliktgeprägten zu konstruktiven und kooperativen 

Beziehungen übergegangen, auch aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedin-

gungen; dabei kam es jedoch nie zu partizipativen Dynamiken. Unternehmer und Manager, 

die an der Spitze der Unternehmen stehen, kennzeichnen sich durch monistische Vorstel-

lungen ihrer Betriebe, laut denen nur der Eigentümer oder die Führungskräfte befugt und 

fähig sind, über Strategien und Betriebsorganisation zu entscheiden. Andererseits stehen 

die Gewerkschaften der Übernahme von Verantwortungen in der Führung skeptisch gegen-

über, da sie ihres Erachtens für die Verteidigung der Lohn- und Arbeitsbedingungen der 

Belegschaften nicht vorteilhaft sind. Vor einem derartigen Hintergrund ist das Entstehen 

partizipativer kollektiver Arbeitsbeziehungen eher unwahrscheinlich, da die Partizipation 

ihrem Wesen nach erfordert, dass die Unternehmer einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis 

an die Arbeitnehmervertreter abtreten und die Gewerkschaften Verantwortungen in der 

Mitgestaltung wichtiger organisatorischer Aspekte (Quantität und Qualität der Produktion, 

Rotationssystem, Weiterbildung, etc.) übernehmen (Carrieri et al., 2015). 

 

Aber auch die schwache Unterstützung seitens der Institutionen ist für die Verbreitung der 

Partizipation hinderlich. In diesem Zusammenhang hat die Europäische Union ein schwa-

ches Partizipationssystem definiert, das sich auf Informations- und Anhörungsrechte stützt, 

die die Macht der Arbeitgeber an bestimmte Verfahren bindet, ohne die Einseitigkeit der 

Machtausübung zu ändern. Berücksichtigt man jedoch die zahlreichen Unterschiede zwi-

schen den Mitgliedsländern, muss auf jeden Fall angemerkt werden, dass die Europäische 

Union ihre Aufgabe sehr wohl mit der Richtlinie 2002/14 und der entsprechenden Regelung 

der Informations- und Anhörungsrechte erfüllt hat. Die italienische Regierung hingegen hat 

mit der Umsetzung dieser Richtlinie in das GvD 25/2007 ein zweideutiges Verhalten an den 

Tag gelegt: Einerseits hat sie mit viel Mut das Thema der wirtschaftlichen Lage des Unter-

nehmens und deren Entwicklung in die Sachbereiche eingefügt, die im Gegensatz zur ge-

meinschaftlichen Regelung auch Gegenstand der Anhörungs- und nicht nur der Informa-

tionsrechte sind, andererseits aber auch beschlossen, den Anwendungsbereich dieses ge-

setzesvertretenden Dekretes auf Unternehmen mit mindestens 50 und nicht mit 20 Beschäf-

tigten, wie ursprünglich von der gemeinschaftlichen Regelung vorgeschlagen, auszudeh-

nen und dazu noch geringe Sanktionen im Falle der Nichtbeachtung vorzusehen. 

 

Auch im rechtlichen und / oder kollektivvertraglichen Normenbereich sind keine Fort-

schritte in der Förderung starker Beteiligungssysteme zu verzeichnen. Auf gesamtstaatli-

cher Ebene haben bislang die durch die Branchenkollektivverträge und Gesetzesentwürfe 

gemachten Versuche keinerlei Erfolge erzielen können. In diesem Zusammenhang wurde 
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auf die wichtige Rolle der Regionen und Autonomen Provinzen hingewiesen: Der Verfas-

sungsgerichtshof hat kürzlich erklärt, dass die Partizipation der Arbeitnehmer in den Unter-

nehmen eine gemeinsame Kompetenz ist und die lokalen Institutionen auch eigenständige 

Bestimmungen in diesem Bereich erlassen können, ohne auf den Erlass eines staatlichen 

Rahmengesetzes angewiesen zu sein; in Ermangelung eines solchen Gesetzes seien einzig 

und allein die Grundsätze der Verfassung zu berücksichtigen. Nur wenige Lokalregierungen 

haben jedoch beschlossen, in diesem Sachbereich einzugreifen. Südtirol gehört nicht dazu, 

obwohl unsere Provinz im Vergleich zu anderen Gebieten günstigere Voraussetzungen auf-

weist. Die Südtiroler Sozialpartner haben auf Landesebene stets kooperative Beziehungen 

gepflegt, die nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 nur noch stärker gewor-

den sind; die Belegschaften und die Unternehmen zeigen zudem eine große gegenseitige 

Bereitschaft bezüglich Arbeitszeitregelung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf (was auch 

mit der in Südtirol schon immer hohen Frauenbeschäftigung zusammenhängt) sowie ande-

rer Bereiche. Die Südtiroler Landesregierung hat auch immer weitblickend den Dialog zwi-

schen den Sozialpartnern gefördert und zudem Bestimmungen erlassen, die die Bedürf-

nisse der Arbeitnehmer und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen be-

rücksichtigen. 

 

In Anbetracht dieser positiven Ausgangslage ist es wichtig, konkrete Eingriffsmöglichkeiten 

zur Unterstützung der Partizipation in Südtirol zu finden. Insbesondere sind zweierlei Ak-

tionen – auf Landesebene und auf Betriebsebene – möglich. 

 

Auf Landesebene wäre die Förderung eines strukturierten Dialogs zwischen den Sozialpart-

nern zum Thema Partizipation unter der Leitung oder Koordinierung des Landes ein erster 

wichtiger Schritt. Das Ziel wäre dabei die gemeinsame Genehmigung einer vertraglichen 

Bestimmung (die bezüglich der Gewerkschaften auf konföderaler Ebene getroffen wird) 

oder einer Landesbestimmung, die den Aufbau partizipativer Beziehungen in den Südtiro-

ler Unternehmen fördert. Die Landesorgane könnten zudem den Parteien, die sich für Maß-

nahmen in Richtung Partizipation entscheiden, kostenlos spezifische Dienste im Zusam-

menhang mit der Einführung innovativer Organisationssysteme anbieten, z.B. hochwertige 

Ausbildungskurse. Weitere Ideen würden sicherlich durch die Implementation eines gut 

strukturierten sozialen Dialogs zu diesem Thema entstehen. 

 

Auf Betriebsebene könnten zwei Möglichkeiten zur Anregung einer partizipativen Entwick-

lung der kollektiven Arbeitsbeziehungen ausgeschöpft werden. Erstens könnte man in den 

Unternehmen paritätische Kommissionen mit Entscheidungsbefugnis zu einzelnen The-

men der Arbeitsorganisation einrichten; diese wären zum Beispiel die Arbeitnehmerrota-

tion oder die Weiterbildungstätigkeiten. Sobald diese Kommissionen dann gut funktionie-

ren und das wechselseitige Vertrauen zwischen den Parteien gestiegen ist, könnten neue 

Kommissionen zu weiteren Themen bestellt und somit allmählich ausgebaut werden. Zwei-

tens könnte dasselbe Verfahren auf vertraglicher Ebene angewandt werden: Betriebslei-

tung und Gewerkschaften könnten im Betriebszusatzvertrag ein nach Makrobereichen dif-

ferenziertes, für alle Arbeitnehmer des Bereiches aber gleichlautendes Rotationssystem 

vorsehen, dank dem die Beschäftigten für jeden einzelnen Arbeitsplatz auch Wartungs-

arbeiten, Qualitätskontrolle und Problemlösung erlernen. Wenn das System funktioniert, 
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könnte dasselbe Verfahren auch auf andere Aspekte im Zusammenhang mit der Produk-

tionsorganisation erstreckt werden, zum Beispiel durch eine höhere Autonomie der Arbeits-

teams. 

 

Unabhängig von den Mitteln, die zur Förderung partizipativer kollektiver Arbeitsbeziehun-

gen auf Betriebsebene eingesetzt werden könnten, ist es wichtig, diese Richtung einzuschla-

gen, um der Bevölkerung und den Unternehmen in Südtirol vor dem Hintergrund einer 

starken wirtschaftlichen Ungewissheit Wohlstand zu sichern.  
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